
































16 Feuerwehreinsätzen, zahlreichen Murabgängen und Sperrung mehrerer Abschnitte 

der Rheintalautobahn (VOL.at, 2022, MeteoNews, 2022a)5. 

Auch intensive Schneefälle über mehrere Tage stellen eine Gefahr dar. Sie können 

neben Verkehrsproblemen und -unfällen zu Schäden an Infrastrukturen (z. B. Strom-

masten, Gebäude) oder Bäumen führen. Zudem steigt die Lawinengefahr (ABS, 

2012). Im Februar 1999 führten massive Schneefälle in den Alpen zu zahlreichen 

Lawinenniedergängen mit katastrophalen Folgen. In Malbun etwa fielen damals von 

Anfang Januar bis Mitte Februar 350 Zentimeter Schnee – zwei Lawinen zerstörten 

in der Folge neun Ferienhäuser. Dank der vorsorglichen Evakuierung des hinteren 

Malbuntals kamen keine Personen zu Schaden, der Sachschaden betrug sechs Milli-

onen Franken (FMA, 2022).

3.3 Hitzewellen

Durch den Klimawandel werden Hitzewellen häufiger und intensiver. Der Sommer 

2022 war in der Schweiz der zweitwärmste seit Messbeginn, nur der Jahrhundert-

sommer 2003 war wärmer (MeteoNews, 2022b). In Europa war es der heisseste seit 

Beginn der Aufzeichnungen (Copernicus Climate Change Service, 2022). Seit 2015 

werden Hitzewellen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz als eine der grössten 

natürlichen Bedrohungen für die Schweiz klassifiziert. Auch in der Gefährdungs- 

analyse Liechtensteins zählt Hitze / Trockenheit zu den als häufig eingestuften Risiken 

(ABS, 2012).

5	  �Zum Vergleich: Die Niederschlagssumme an der Messstation in Vaduz betrug zwischen 2010 und 2020 rund 1´000 
Liter / Quadratmeter pro Jahr. In Bregenz regnete es also an einem Tag rund einen Fünftel einer Jahresregenmenge 
(MeteoSchweiz, eigene Berechnungen). 











21raturen verschlechtern die Wasserqualität und haben gravierende Folgen für die 

Wasserlebewesen. Die Konzentration von Schadstoffen in Fliessgewässern nimmt 

während Trockenperioden aufgrund der geringeren Verdünnung zu (BAFU, 2017). 

Die Beschaffenheit des Rheins wirkt sich wesentlich auf den Grundwasserspiegel im 

Liechtensteiner Talraum aus. Durch gezielte Aufweitungen könnte der Grundwasser-

spiegel bis zu einem Meter angehoben werden (Regierung, 2015).

3.5 Waldbrandgefahr

Waldbrände treten in den Alpen am häufigsten bei starken Föhnereignissen in 

Kombination mit längeren Trockenperioden an steilen Hängen auf. Insofern ist 

Liechtenstein aufgrund der Topografie und der Föhnlage exponiert. In der Gefähr-

dungsanalyse zählt Waldbrand zu den Top-5-Risiken (ABS, 2012). Durch häufigere 

Hitzewellen und längere Trockenperioden wird dieses Risiko weiter zunehmen. Die 

Ausdehnung der Siedlungsgebiete bis direkt an die Waldgrenze und die zuneh- 

mende Freizeitnutzung der Wälder verschärfen das Problem zusätzlich. 90% der 

Waldbrände in der Schweiz werden vom Menschen verursacht, meist durch Unacht-

samkeit oder Brandstiftung. Zudem wird erwartet, dass die Zahl der durch Blitz-

schlag ausgelösten Brände zunehmen wird. Abgebrannte Wälder erholen sich zwar 

rasch, ihre Schutzfunktion bleibt aber langfristig eingeschränkt (Müller, Vilà-Vilardell 

& Vacik, 2020, WSL, 2022).

In Liechtenstein hat der Föhn in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder 

Brandkatastrophen mit hohen Sachschäden verursacht. Eine mit dem Föhn verbun-

dene Gefahr stellte der grenznahe Waffenplatz St. Luziensteig der Schweizer Armee 

dar. Nach den 1950er-Jahren kam es nach militärischen Übungen immer wieder 

zu kleineren und grösseren Bränden, weil die Kraft des Föhns unterschätzt wurde. 

Im Jahr 1985 zerstörte ein vom dortigen Waffenplatz ausgehender Waldbrand 

115 Hektar Schutzwald und gefährdete das Dorf Balzers (Mayr & Vogt, 2011). Der 

materielle Schaden wurde auf 5.8 Millionen Franken geschätzt (Frommelt, 2005). 

In der ersten Nacht waren 581 Feuerwehrleute im Einsatz. Dies zeigt die Dimension 

eines solchen Ereignisses. In der Folge wurden Massnahmen ergriffen, um die vom 

Waffenplatz ausgehende Brandgefahr zu reduzieren (Hoch, G., persönliche Kommu-

nikation, 22. August 2022).



22 Waldbrandszenarien zeigen Zerstörungskraft

Wie gross die Zerstörungskraft von Waldbränden sein kann, zeigen Szenarien, 

die das Amt für Bevölkerungsschutz entwerfen liess. Würde beispielsweise unter 

denkbar ungünstigen, jedoch realistischen Wetterbedingungen7 im Wald ober-

halb der Universität Liechtenstein ein Brand ausbrechen, könnte sich das Feuer 

ohne rasche und geeignete Löschmassnahmen sehr schnell an der gesamten 

Bergflanke bis nach Schaanwald ausbreiten und innert vier bis fünf Stunden die 

Landesgrenze in Feldkirch erreichen. Besonders kritisch wäre ein solches Szenario 

für das Dorf Planken, das bereits nach zwei Stunden von der Aussenwelt abge-

schnitten sein könnte. Auch Wohn- und Gewerbezonen sowie Infrastrukturen 

wie Strom- und Sendemasten in Schaan, Nendeln und Schaanwald wären in 

Gefahr. Ein Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung ist nicht nur das Feuer, sondern 

auch die Rauchentwicklung (Sautter, 2017).

Ein Waldbrand entlang der Bergflanke zwischen Balzers und Schaanwald hät-

te massive Konsequenzen für das liechtensteinische Siedlungsgebiet, denn die 

Schutzfunktion des Waldes ist nach einem Brandereignis jahrzehntelang massiv 

eingeschränkt (WSL, 2022). 

7	  �Das Wetterszenario beinhaltet folgende Annahmen: lange Trockenperiode, Föhntag im Frühling vor dem Blatt- 
austrieb, hohe Temperatur (WSL, 2022).

Da Waldbrände nördlich der Alpen bisher eher selten aufgetreten sind, fehlt den 

Feuerwehren die Erfahrung in der Waldbrandbekämpfung. Diese unterscheidet 

sich wesentlich von der Bekämpfung von Gebäudebränden. Ein Schlüssel für die 

erfolgreiche Bekämpfung von Waldbränden ist eine umfassende Vorbereitung auf 

den Ernstfall. Entscheidend ist schnelles und gezieltes Handeln, denn die grössten 

Herausforderungen sind die rasche Ausbreitungsgeschwindigkeit und die räumliche 

Ausdehnung des Schadensgebietes.

Liechtenstein ist in das Warnsystem (Naturgefahrenportal) der Schweiz integriert. 

Mit unterschiedlichen Gefahrenstufen und damit verbundenen Massnahmen (z. B. 

Feuerverbote) sollen Waldbrände möglichst verhindert werden. Zudem hat das Amt 

für Bevölkerungsschutz 2017 das Projekt «Waldbrand» lanciert und eine speziali- 

sierte Einsatzgruppe mit 90 Personen (Forstpersonal, Bergrettung, Feuerwehr) gebil-



23det sowie die Ausbildung der Feuerwehren und des Forstpersonals in Einsatztaktik 

und Löschtechnik auf allen Stufen intensiviert (Hoch, G., persönliche Kommuni- 

kation, 12. Januar 2023).

Trotz aller vorgesehenen Massnahmen würde Liechtenstein bei einem Grossbrand 

mit seinen personellen und materiellen Ressourcen rasch an seine Grenzen stos-

sen und müsste Hilfskräfte aus dem benachbarten Ausland anfordern (Regierung, 

2022a). Das Löschen aus der Luft ist bereits in der ersten Einsatzphase von grosser 

Bedeutung, in unzugänglichem Gelände sogar die einzige Option (Regierung, 2018, 

2022a). Zwar könnte die Regierung auf mehrere Hubschrauber zurückgreifen, unter 

anderem auf solche der Schweizer Armee. Jedoch gibt es grosse Waldgebiete in hö-

heren Lagen, in denen keine Möglichkeit der Wasseraufnahme besteht. Da für einen 

effizienten Löscheinsatz nicht mehr als drei Minuten zwischen den Abwurfzeiten 

liegen sollten, werden aktuell die Grundlagen für die Wasseraufnahme geschaffen 

(natürliche Wasserquellen, Bau von Löschwasserbecken usw.)8. Als Vorbild kann der 

Kanton Graubünden dienen, wo in den nächsten Jahren mehrere Löschwasserteiche 

und -becken entstehen, damit zumindest alle Schutzwälder innert nützlicher Frist 

mit Löschwasser angeflogen werden können (Böhler, 2022, Regierung, 2022a).

3.6 Stürme

Obwohl Liechtenstein durch den Föhn sturmerprobt ist, können Orkane höherer 

Stärkeklassen, wie beispielsweise der Wintersturm «Lothar» im Jahr 1999, katas- 

trophale Folgen haben. «Lothar» fegte mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von bis 

zu 165 Stundenkilometern über Liechtenstein, deckte zahlreiche Häuser ab und 

hinterliess grosse Schäden im Wald, die teilweise bis heute nachwirken. 18’500 Ku-

bikmeter Sturmholz fielen an einem Tag an, so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. 

Der Schaden wurde auf rund drei Millionen Franken geschätzt. «Lothar» verursachte 

auch Stromausfälle (siehe Kapitel 6.3), weil Bäume auf Strommasten fielen und Hoch-

spannungsleitungen zerstörten (Schädler, 2019). 

Liechtenstein ist in das Sturmwarnsystem der Schweiz integriert, um Schäden zu 

vermeiden und die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen. Klimaexperten gehen davon 

8	  �Wasser im Rhein zu schöpfen, ist bei einem Brand im Berggebiet aus Distanzgründen und aufgrund der zu überwin-
denden Höhe keine Option (Hoch, G., persönliche Kommunikation, 22. August 2022).



24 aus, dass die Zahl der Winterstürme mit extremen Windgeschwindigkeiten vor allem 

in Mitteleuropa weiter zunehmen wird. Inwieweit dies auf die Schweiz und Liech-

tenstein zutrifft, ist noch unklar. Die Vorhersage von Windextremen ist aufgrund des 

Zusammenspiels verschiedener Faktoren komplex (NCCS, 2018). Stürme sind jedoch 

bereits heute insbesondere für den Schutzwald eine Gefahr (Regierung, 2018). Auch 

Gebäude und deren Bewohner sowie Infrastrukturen in Waldrandnähe sind durch 

Windwurf gefährdet, da der Waldabstand vielerorts weniger als eine Baumlänge 

beträgt. 

Ob Stürme aufgrund des Klimawandels gefährlicher werden, hängt nicht nur von 

der Windhäufigkeit und der Windgeschwindigkeit ab, sondern auch vom Zustand 

des Waldes. Trockenstress der Bäume, Borkenkäferbefall und Stürme begünstigen 

einander. Denn geschwächte Bäume können Stürmen weniger gut standhalten, 

Borkenkäfer vermehren sich im Sturmholz oder nach ausgeprägten Trockenperio-

den besonders schnell und tragen zur weiteren Schwächung des Waldes bei. Zum 

Vergleich: Der Sturm «Lothar» hat in der Schweiz rund acht Millionen Kubikmeter 

Fichtenholz geworfen, in den sieben Jahren danach wurde nochmals die gleiche 

Menge stehender Fichten vom Borkenkäfer befallen und abgetötet (WSL, 2010). 

Wenn Stürme Schutzwälder schädigen, steigt auch die Gefahr vor anderen Natur- 

gefahren (siehe Kapitel 4). 

3.7 Erdbeben

Das St. Galler Rheintal und damit auch das Staatsgebiet Liechtensteins liegt in einer 

geologischen Bruchzone und gehört damit zu den am stärksten erdbebengefähr-

deten Gebieten in der Schweiz. Beben der Magnitude 5 bis 6 sind in der Region 

möglich. Obwohl die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Bebens in der Gefähr-

dungsanalyse als gering eingestuft wird (1-mal in >300 bis 1’000 Jahren), ist das 

potenzielle Schadensausmass bezüglich der Folgekosten (> 1 Milliarde Franken), der 

Anzahl Todesopfer (> 300) und Verletzter (> 3’000) enorm. (ABS, 2012). Nur wenige 

Gebäude sind bei Erdbebenschäden versichert (siehe Kapitel 8.3).

Zudem überwiegen in Liechtenstein ungünstige Baugrundklassen. Das Baugesetz 

kennt seit 1985 Vorschriften zur Erdbebensicherheit. Abklärungen im Jahr 2003 

zeigten, dass diese Bestimmungen oft nicht umgesetzt wurden. Seither werden 



25Neubauten verstärkt auf ihre Erdbebensicherheit überprüft. Seit 2009 müssen Ge-

bäude der «lebenswichtigen Infrastruktur» (z. B. Schulen) entsprechend nachgerüs-

tet werden (Grandchamp, 2014).

Nach einem schweren Erdbeben wäre Liechtenstein zwingend auf Hilfe aus dem 

Ausland angewiesen, da davon auszugehen ist, dass viele Rettungs- und weitere 

Hilfskräfte selbst vom Beben betroffen wären und auch das Material Schaden neh-

men würde. Zudem sind die Feuerwehren weder ausgebildet noch ausgerüstet, um 

im Umfeld von einsturzgefährdeten Objekten oder in Trümmerzonen Hilfe zu leisten 

(ABS, 2012).

Das letzte «stärkere» Erdbeben in Liechtenstein ereignete sich am 8. Mai 1992 (Ma-

gnitude 4.3). Damals wurden mehrere Schulen evakuiert und verschiedene Gebäude 

beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden. Aber auch im Jahr 2022 bebte die 

Erde mehrfach. Am besten dürfte das Beben vom 1. September 2022 in Erinnerung 

bleiben: Die Erde bebte just in dem Moment, als sich der Landtag mit dem Thema 

Erdbebenversicherung befasste. Das deutlich spürbare Beben hatte eine Magnitude 

von 3.9. Verletzt wurde niemand, lediglich Sachschäden am Landesmuseum sind 

bekannt (Albrich, 2022).



26 Bis in die 1980er- und 1990er-Jahre galten Dämme und Verbauungen als beste 

Schutzstrategie gegen Naturgefahren. Während früher vor allem landwirtschaftliche 

Flächen von Naturgefahren bedroht waren, liegen heute Wohn-, Gewerbe- und In-

dustrieflächen und damit erhebliche Vermögenswerte in potenziell gefährdeten Ge-

bieten. Daher sind sowohl die Schutzansprüche der Bevölkerung als auch das Scha-

denspotenzial stark gestiegen. Schutzbauten allein reichen insbesondere im Hinblick 

auf die klimawandelbedingten Wetterveränderungen nicht mehr aus. Vielmehr gilt 

es, mit gezielten raumplanerischen Massnahmen das bestehende Schadens- 

potenzial zu reduzieren und kein neues zu schaffen (Brändle, 2016).

Die Integration des Bevölkerungsschutzes in die Raumplanung gestaltet sich in 

einem Land mit sehr knappen Landressourcen allerdings schwierig. So bemängelt 

die Regierung, dass potenziell gefährdete Gebiete bereits intensiv genutzt werden 

und das Verständnis für behördliche Empfehlungen, Gebote und Verbote im Sinne 

der Naturgefahrenprävention nicht immer im erforderlichen Masse vorhanden ist 

(Regierung, 2022a).

4.1 Naturgefahrenkarte als Basis raumplanerischer Prozesse

Als Gefahrenzonen gemäss Baugesetz gelten Gebiete, die durch Rutschungen, geo-

logische Gefahren, Hochwasser und Lawinen gefährdet sind. Die Naturgefahren- 

karte ist das für Land und Gemeinden relevante Steuerungsinstrument zur Um-

setzung der gesetzlichen Ziele. Für die Beurteilung von Baugesuchen werden vier 

Gefahren untersucht: Wasser, Felsstürze, Lawinen und Rutschungen. Auf der 

Gefahrenkarte werden Gebieten Gefahrenstufen zugeteilt. Bei Gefahrenstufe Rot 

gilt beispielsweise ein Bauverbot, bei Blau kann mit Auflagen gebaut werden (ABS, 

2022a). Die Gefahrenkarte wird regelmässig überprüft und angepasst. So konnte 

durch Schutzbauten das Gefahrenpotenzial in einigen Gebieten reduziert werden 

(IKR, 2015). Aufgrund zu optimistischer Annahmen wurden in den 1960er- und 

1970er-Jahren Bauzonen in steinschlaggefährdeten Gebieten ausgeschieden, die 

heute in der roten Gefahrenzone liegen. Dort dürfen zwar keine neuen Bauten 

mehr erstellt werden. Der Staat ist aber verpflichtet, vorhandene Gebäude, sofern 

technisch möglich und verhältnismässig, etwa mit Schutzmauern oder Fangnetzen 

vor Steinschlag zu schützen. Das ist mit hohen Kosten verbunden (Quaderer, 2017).

4 | �Planerische Massnahmen zum  
Naturgefahrenschutz
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Insbesondere im hinteren Malbuntal befinden sich diverse Wohngebäude in der roten Gefahrenzone. 

Sollten sie zerstört oder abgebrochen werden, ist ein Wiederaufbau nicht erlaubt. Der QR-Code führt 

zum Geodatenportal. Es werden die Gefährdungsstufen und -arten für jede Region Liechtensteins detail-

liert dargestellt.

Abbildung 6: Gefahrenkarte von Malbun

Quelle: Naturgefahrenkarte, Geodatenportal Liechtenstein

Sessellift 
Sareis

Bau- und siedlungsnahe Gebiete
(erhebliche Gefährdung)
(mittlere Gefährdung)
(geringe Gefährdung)
(Restgefährdung)
(keine Gefährdung)

Forst- und Landwirtschaftsgebiete
(allgemein grosse Gefahr)
(mässige Gefahr)
(kleine bis keine Gefahr)
(keine Beurteilung)



28 4.2 Schutzwald besser schützen

In der Naturgefahrenkarte spielt der Schutzwald eine wesentliche Rolle, denn eine 

Kompensation der Schutzfunktion durch technische Massnahmen ist nur beschränkt 

möglich (Frehner, 2017). Allerdings wird weniger als ein Drittel der Schutzwald-

fläche in Liechtenstein als «gut» bewertet. Zwar ist die Schutzwaldleistung noch 

mehrheitlich gegeben, aber diese könnte mit steigenden Temperaturen weiter 

abnehmen (Regierung, 2022a). Die Kombination von Trockenheit, Stürmen, Krank-

heiten, Schädlingen und Wildverbiss kann Schutzwälder innert weniger Jahre massiv 

verändern (WSL, 2016). Unter Hitze und Trockenheit leiden vor allem fichten- und 

buchendominierte Wälder, die in Liechtenstein weit verbreitet sind. Diese beiden 

Baumarten reagieren besonders empfindlich auf Wassermangel. Insbesondere die 

Häufung trockener Sommer seit 2015 hat die Bäume geschwächt, da eine Erholung 

kaum möglich war. Eine langfristige Waldbeobachtung in der Schweiz hat gezeigt, 

dass der heisse und trockene Sommer 2018 eine Zäsur für die Waldgesundheit 

darstellte. Die beobachteten Schäden an Buchen übertrafen alle bisherigen Erfah-

rungen und auch die Ausfälle an Fichten durch Borkenkäferbefall erreichten Rekord-

werte (IAP, 2021).

Das Thema Schutzwald ist schon seit Jahrzehnten auf der politischen Agenda. Aller- 

dings zeigen die schon in den 1980er-Jahren beschlossenen Massnahmen wenig 

Wirkung. 2009 hielt das damalige Amt für Wald, Natur und Landschaft in einer 

Schutzwaldbroschüre erneut fest: 

«Die Verjüngungssituation in den Schutzwäldern Liechtensteins ist alarmierend. 

Beinahe die Hälfte aller Schutzwaldbestände, die direkt oberhalb von Siedlungen, 

Hauptverkehrsträgern und wichtigen Versorgungsanlagen stocken, genügt nicht 

den minimalen Ansprüchen, die heute an ihre Verjüngung gestellt werden. Dabei 

liegt die Tragik dieser Feststellung nicht in einer momentan eingeschränkten Schutz-

leistung dieser Wälder: Junge Bäume vermögen nämlich gegen Einwirkungen von 

Wasser, Schnee und Steinblöcken nur wenig bis gar keinen Schutz zu bieten. Das 

Schlimme ist der grosse Zeitrückstand, den man sich in Liechtenstein inzwischen 

eingehandelt hat, weil man in der Wald-Wild-Frage schon so lange vergeblich nach 

einer Lösung sucht, die dem Verjüngungsdefizit Rechnung trägt.» (Amt für Wald, 

Natur und Landschaft, 2009, S. 26). 



29Zwölf Jahre nach diesem Appell beschloss der Landtag nach zähem politischem 

Ringen eine Anpassung des Jagdgesetzes. Darin enthalten sind Massnahmen wie 

beispielsweise die Störungsminimierung oder das Ausscheiden von Schwerpunkt- 

bejagungsgebieten (Lenkungsausschuss Waldverjüngung, 2020). Eine erste Bilanz 

im Januar 2023 zeigte jedoch, dass sich die Umsetzung der Ziele schwierig gestaltet. 

Insbesondere die geforderten Abschusszahlen wurden bis dahin bei Weitem nicht 

erreicht (Böhler, 2023). Darüber hinaus wird derzeit die Waldstrategie 2030+ erar-

beitet, die zukünftig eine «verbindliche Leitlinie» für alle Formen der Waldnutzung 

darstellen soll (Regierung, 2021b). 

4.3 Waldabstand 

Der Wald dient nicht nur dem Schutz, sondern er kann auch zur Gefahr werden, 

wenn er zu nah am Siedlungsraum wächst. Um Bauten vor umstürzenden Bäumen 

oder Feuchtigkeit zu schützen, gilt eine gesetzliche Waldabstandslinie von zwölf 

Metern ab Stockgrenze9. In Ausnahmefällen kann auch ein Abstand von sieben Me-

tern bewilligt werden10. Die Waldgrenze bei Bauzonen ist statisch. Breitet sich der 

Wald auf ein Baugrundstück aus, gilt er dort rechtlich nicht als Wald11. Im Vergleich 

zur Schweiz ist der gesetzliche Waldabstand eher gering. Dort gilt für Wohnbauten 

grundsätzlich ein Waldabstand von 30 Metern. Kantone können jedoch abwei- 

chende Abstandsregelungen erlassen, im Durchschnitt gilt ein gesetzlicher 

Waldabstand von 18 Metern (Kanton Zug, 2022). 

Dass in Liechtenstein einzelne Gebäude deutlich näher am Waldrand stehen, ist auf 

die historisch gewachsene Ausscheidung der Bauzonen zurückzuführen. So grenzen 

beispielsweise im Vaduzer Städtle nicht nur Wohn- und Geschäftshäuser, sondern 

auch zahlreiche Gebäude der kritischen Infrastruktur des Landes unmittelbar an 

einen bedeutenden Schutzwald (Landtags- und Regierungsgebäude, Landesarchiv, 

Landesmuseum, Liechtensteinische Landesbank).

  9	  �Verbindungslinie der äusseren Bäume, Sträucher und Wurzelstöcke.
10	  �LGBI. 2009.044, Art. 51.
11	  �LGBI. 1991.042, Art. 9.
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Die Gebäude im Vaduzer Städtle grenzen unmittelbar an den Wald. Ein Brand könnte von Gebäuden auf 

den Schutzwald übergreifen und umgekehrt.

Abbildung 7: Das Vaduzer Städtle grenzt direkt an den Schutzwald

Quelle: Naturgefahrenkarte, Geodatenportal Liechtenstein

Schloss Vaduz

Die Waldbrandgefahr wurde bereits 2012 als eines der grössten Risiken in der Ge-

fährdungsanalyse identifiziert. Sie hat sich zudem durch die trockenen Sommer der 

letzten Jahre weiter verstärkt. Trotzdem wird in Liechtenstein weder in der Raum- 

planung noch im Baugesetz angemessen auf die Prävention von Waldbränden 

eingegangen. Wie gross die Pufferzone zwischen Wald und Infrastruktur im Idealfall 

sein sollte, kann nicht pauschal beantwortet werden. Verschiedene Faktoren, wie 

zum Beispiel die Beschaffenheit des Waldes oder forstliche und waldbauliche Mass-

nahmen spielen dabei eine Rolle (Müller, Vilà-Vilardell & Vacik, 2020). In der Schweiz 

existieren für einige Regionen Karten12, die das Feuerrisiko für Siedlungsgebiete, die 

auf Waldvegetation treffen, anzeigen (NZZ, 2019). 

4.4 Hitzeprävention durch Zentrumsplanung

Raumplanerische Massnahmen tragen auch zur Hitzeprävention bei. Der Siedlungs-

raum Liechtensteins ist zwar nach wie vor ländlich geprägt, aber auch dort verdich-

ten sich die Ortskerne zunehmend. Gebäude und versiegelte Flächen absorbieren 

die Sonneneinstrahlung und heizen die Umgebung auf. Dies beeinträchtigt die 

12	  �«Wildland-Urban-Interface-Karte» (WUI-Karte).

Bau- und siedlungsnahe Gebiete
(erhebliche Gefährdung)
(mittlere Gefährdung)
(geringe Gefährdung)
(Restgefährdung)
(keine Gefährdung)

Forst- und Landwirtschaftsgebiete
(allgemein grosse Gefahr)
(mässige Gefahr)
(kleine bis keine Gefahr)
(keine Beurteilung)



31Lebensqualität bei zunehmenden Hitzewellen. Durch eine gezielte Zentrumsplanung 

kann dieser sogenannte «Inseleffekt» vermieden werden (Freiräume mit Grün- 

flächen, Schattenplätze, frei zugängliche Wasserflächen, Frischluftzufuhr und  

-zirkulation usw.) (BAFU, 2018b). Auf der «Plattform Entwicklungskonzept Liech-

tensteiner Unterland und Schaan» sind dazu verschiedene Massnahmen festgehal-

ten. Durch eine aktive Bodenpolitik sollen klimawirksame Freiflächen geschaffen und 

die Bildung von Wärmeinseln vermieden werden. Angestrebt werden «verdichtete, 

kompakte, durchlässige und durchgrünte Siedlungen» (Gemeinden des Liechtenstei-

ner Unterlandes und Schaan, Regierung, 2020). 

4.5 Regenwasserplanung

Durch die Zunahme von Starkregenereignissen rückt die Regenwasserbewirtschaf-

tung stärker in den Fokus. Wenn Kanalisation, Retentions- und Versickerungs- 

anlagen überlastet sind und die Aufnahmefähigkeit von un- oder teilversiegelten 

Flächen überschritten wird, kann Oberflächenabfluss zu Hochwasserschäden führen. 

Dies zeigt sich nicht nur im Umfeld von Gewässern, sondern bei entsprechender To-

pografie auch in anderen Gebieten (siehe Kapitel 3.2). Aufgrund geringer oder fehlen-

der Vorwarnzeiten sind die Schutzmöglichkeiten begrenzt. Daher sind Planung und 

Vorsorge umso wichtiger. Die Gefährdungskarte «Oberflächenabfluss»13 zeigt die in 

Liechtenstein besonders gefährdeten Quartiere. Wenn die Kanalisation die grossen 

Wassermassen nicht mehr aufnehmen kann, kommt es zu Rückstaus und damit zu 

Überflutungen von Strassen und Gebäuden (Keller). Bei Starkregenereignissen ge-

langt auch regelmässig Abwasser aus der Kanalisation in die Oberflächengewässer. 

Der Oberflächenabfluss wird zwar bei der Überarbeitung von Planungsinstrumenten 

(Zonen- und Richtpläne, Baureglemente) der Gemeinden berücksichtigt, aber es 

bestehen keine verbindlichen Auflagen (ABS, 2022b). Die Gemeinden sind verpflich-

tet, einen regionalen und einen kommunalen Entwässerungsplan zu erstellen und 

bei Baugesuchen entsprechende Auflagen vorzusehen14. Bereits bestehende Bauten 

sind davon nicht betroffen.

13	  �Abrufbar unter https://service.geo.llv.li/.
14	  �Gewässerschutzverordnung LR 814.201, Art. 7.



32 Abbildung 8: Ausschnitt «Städtle Vaduz» aus der Gefahrenkarte Oberflächenabfluss

Quelle: https://service.geo.llv.li/

Zentrumskoordinaten: E = 2'757'942  N = 1'222'936
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Als Berechnungsgrundlage dient ein Niederschlagsereignis mit einer Wiederkehrperiode von ca. 100 

Jahren, einer Dauer von 60 Minuten und einer Niederschlagsmenge von 60 Litern pro Quadratmeter. 

Bei einem solchen Ereignis stünde das Städtle Vaduz (siehe Karte) mehr als 25 Zentimeter unter Wasser 

(dargestellt in Dunkelviolett) (ABS, 2022b).

Das Konzept der «Schwammstadt» ist ein ganzheitlicher Ansatz, der die Klimaresi-

lienz von Städten und Gemeinden erhöht und Schäden durch Oberflächenabfluss 

vermeidet. Es sieht vor, dass anfallendes Regenwasser im Siedlungsgebiet wie von 

einem Schwamm aufgenommen und zeitverzögert wieder abgegeben wird bzw. 

versickern kann. Die Massnahmen setzen bereits ausserhalb der Siedlungsgebiete 

an, wo durch Wasserrückhalt und gezielte Landschaftsgestaltung oft kostengünstig 

gute Wirkungen erzielt werden. Im Siedlungsgebiet werden Gewässer revitalisiert 

oder in Parks und auf Spielplätzen Mulden angelegt, die das Wasser auffangen und 

langsam versickern lassen. Städte wie Kopenhagen haben mitten in der Stadt flut-

bare Grün- oder Freiflächen angelegt, bei Starkregen können zudem bewusst ganze 

Strassenzüge oder öffentliche Plätze geflutet werden (BAFU, 2022b). Moderne 

Regenwasserbewirtschaftung setzt zudem auf das Verursacherprinzip: Derzeit wird 

in Liechtenstein die Abwassergebühr an den Frischwasserverbrauch gekoppelt – es 

wird angenommen, dass die Abwassermenge der bezogenen Frischwassermenge 

entspricht. Niederschlagswasser, das von Dächern und befestigten Flächen abfliesst, 

wird nicht berücksichtigt (AU, 2016). Als einzige Gemeinde des Landes hatte Triesen 



332016 die im Gewässerschutzgesetz vorgesehene Regenwassergebühr für versiegel-

te Flächen eingeführt. Nach heftiger Kritik aus der Bevölkerung wurde die Gebühr 

2020 wieder abgeschafft; als Begründung wurde eine schlechte Kommunikation 

angegeben (Fritz, 2019).
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5 | �Fazit zum Bereich Naturgefahren

Die Risiken und deren Eintrittswahrscheinlichkeit verändern sich. Durch den Klima-

wandel ist zunehmend mit Wetterextremen zu rechnen, denen mit Massnahmen zur 

Anpassung an den Klimawandel begegnet werden kann. Dies sind unter anderem: 

	� Hochwasserschutz: Da der Bruch des Rheindammes eine der grössten Gefah-

ren für Liechtenstein darstellt, sind entsprechende Hochwasserschutzmassnah-

men wie die Verstärkung des Rheindammes zu begrüssen. Der Hochwasser-

schutz sollte auch bei den Plänen zur Rheinaufweitung entsprechend gewichtet 

werden.

	� Grundwasserschutz: Eine Rheinaufweitung beeinflusst Grundwasserspiegel 

und -qualität positiv und schafft wassernahe Naherholungsräume, die bei Hitze-

wellen einen wertvollen Beitrag leisten können. 

	� Extremregen: Starkniederschläge werden in Zukunft eine grosse Herausfor-

derung darstellen. Massnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung gewinnen 

daher an Bedeutung. Mit Versickerungskonzepten, das heisst der Schaffung von 

Notabflüssen und Versickerungsmulden, begrünten Dächern und Grünflächen in 

dicht besiedelten Gebieten kann das mögliche Schadensausmass reduziert wer-

den. Mit verursachergerechten Gebühren für Oberflächenabfluss sollten entspre-

chende Anreize gesetzt werden. 

	 �Hitzewellen: Durch eine verbesserte Zentrums- und Gebäudeplanung kann 

die Belastung insbesondere für vulnerable Personen reduziert werden. Ausser-

dem sollten vor allem medizinische Einrichtungen, Alters- und Pflegeheime und 

gewisse öffentliche Aufenthaltsräume durch bauphysikalische Massnahmen an 

Hitzewellen angepasst oder klimatisiert werden. 

	� Trockenheiten: Da häufiger mit Trockenperioden zu rechnen ist, kommt dem 

Wassermanagement eine grosse Bedeutung zu. Insbesondere in der Landwirt-

schaft sind effiziente Bewässerungskonzepte erforderlich. 



35	� Waldbrand: Angesichts des grossen Schadenspotenzials von Waldbränden und 

der in den letzten Jahren zunehmend trockeneren Sommer sollte dieses Thema 

stärker in die öffentliche Wahrnehmung gerückt werden. Zur Ermittlung des 

Gefahrenpotenzials sind «Wildland-Urban-Interface»-Karten hilfreich. In Sied-

lungsnähe sollte die Gefahr durch waldbauliche Massnahmen reduziert werden.

	 �Schutzwälder: Angesichts des schlechten Zustands der Schutzwälder sollte das 

Thema mit Blick auf den Bevölkerungsschutz und den Klimawandel mit hoher 

Dringlichkeit behandelt und die eingeleiteten Massnahmen auf deren Wirkung 

überprüft werden.

Insgesamt ist festzuhalten: In vielen Bereichen haben die Behörden den Handlungs-

bedarf erkannt und sind dabei, entsprechende Massnahmen umzusetzen. Wichtig 

ist, dass die Klimaanpassung auf der politischen Agenda einen hohen Stellenwert 

erhält und die Bevölkerung dafür sensibilisiert wird. Denn nur dann finden die Mass-

nahmen die notwendige Unterstützung. 

Die Kleinstaatlichkeit Liechtensteins ist eine besondere Herausforderung: Während 

beispielsweise ein Hochwasser oder ein Waldbrand in der Schweiz oder in Deutsch-

land für einzelne Regionen verheerend sein kann, ist in der Regel nie das ganze 

Land betroffen. Wenn nur einzelne Städte und Gemeinden mit den Folgen einer 

Naturkatastrophe zu kämpfen haben, können Hilfskräfte aus anderen Landesteilen 

angefordert werden. Aufgrund der Kleinheit des Landes ist das in Liechtenstein an-

ders. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis ausgerechnet Liech-

tenstein trifft, geringer. Sollte es aber zu einer Katastrophe kommen, wären unter 

Umständen weite Teile der Landesfläche und damit ein grosser Teil der Bevölkerung, 

der Unternehmen und der Infrastruktur betroffen. Dies könnte Liechtenstein als 

souveränen Staat sogar in seiner Existenz gefährden. 

Da Liechtenstein anders als die Schweiz nicht über eine personell und materiell gut 

ausgestattete Zivilschutzorganisation oder ein Militär verfügt, stellt sich die Frage: 

Wer hilft, wenn eine Katastrophe droht oder bereits eingetreten ist? In Liechtenstein 

fehlt eine Organisation, die im Katastrophenfall obligatorisch aufgeboten werden 

kann. Diesem Thema widmet sich (Kapitel 12) ausführlich.



36 Nicht nur Naturkatastrophen können verheerend sein. Dieses Kapitel konzentriert 

sich auf gesellschaftlich und technisch bedingte Risiken mit der höchsten Eintritts-

wahrscheinlichkeit und / oder dem grössten Schadenspotenzial. 

6.1 Pandemie

Als potenziell häufig eintretende Gefahr schätzte man bereits 2012 eine «Infek- 

tionskrankheit Mensch» ein, und zwar mit einer Häufigkeit von >1x in 30 bis 100 

Jahren. Es wurde mit einem monetisierten Schadenspotenzial von mehr als drei 

Milliarden Franken gerechnet. Eine (Influenza)-Pandemie wurde damals als grösste 

Gefahr für Liechtenstein eingestuft (ABS, 2012). Die Gefahr von Pandemien dürfte 

in Zukunft weiter ansteigen. Forscher haben anhand von Datensätzen historischer 

Pandemien der letzten 400 Jahre die Intensität und jährliche Wahrscheinlichkeit von 

Pandemieausbrüchen neu geschätzt. Die Daten zeigen, dass das Risiko intensiver 

Krankheitsausbrüche zunimmt (Marani, Katul, Pan & Parolari, 2021). Steigendes 

Bevölkerungswachstum, die Veränderungen in den Lebensmittelsystemen, die Um-

weltzerstörung und der häufigere Kontakt zwischen Menschen und krankheitsüber-

tragenden Tieren sind potenzielle Treiber dieser Entwicklung. Auch der Klimawandel 

spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn durch die globale Erwärmung werden 

viele Tierarten in neue Lebensräume vordringen müssen, weil ihre ursprünglichen 

Habitate unbewohnbar werden. Durch diese Umsiedlung erhöht sich das Risiko 

artenübergreifender Virusübertragungen erheblich (Carlson, Albery, Merow et al., 

2022). 

6.1.1 Pandemievorkehrungen in der Schweiz und in Liechtenstein 

Trotz entsprechender Risikoabschätzung und vorhandener Notfallpläne waren weder 

die Schweiz noch Liechtenstein gut auf den Ausbruch der Covid-19-Pandemie vor-

bereitet. Der erste Pandemieplan der Schweiz wurde 1995 erstellt. Zentrales Anlie-

gen war damals, im Pandemiefall eine «föderalistische Kakophonie» zu verhindern. 

Seither hat sich die Vorbereitung auf Pandemien kontinuierlich verbessert. Man hat 

dabei von internationalen Entwicklungen gelernt. Ein gewisser Druck kam auch von 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die alle Mitgliedsstaaten dazu verpflich-

tete, Massnahmen in verschiedenen Kernbereichen aufzubauen (z. B. Frühwarn-

systeme, Epidemiengesetz, Pandemiepläne, Laborkapazitäten). Die Schweinegrippe 

im Jahr 2009 stellte die Pandemiepläne von Bund und Kantonen auf die Probe. 

Teil 3 – WESENTLICHE ANDERE GEFAHREN

6 | �Zivilisationsbedingte Gefahren



37Rückblickend verlief diese weit milder als erwartet. Dies zeigt das Dilemma jeder 

vorbeugenden Pandemiebewältigung auf: Weil sich die Gefahr eines neuen Erregers 

erst nach einiger Zeit abschätzen lässt, ist es kaum möglich, adäquate Massnahmen 

zu treffen. Die den Behörden vorgeworfene «Überreaktion» im Zusammenhang mit 

der Schweinegrippe hat dazu geführt, dass die Pandemievorsorge an politischer und 

gesellschaftlicher Unterstützung verlor. 

Der Schweizer Pandemieplan war explizit für eine Grippepandemie entwickelt 

worden. Man ging von einer akuten Krisendauer von zwölf Wochen und von der 

Verfügbarkeit eines Impfstoffs nach vier bis sechs Monaten aus. Zudem basierten die 

Pläne auf der Annahme, dass nur das medizinische Personal medizinische Schutz- 

güter wie Masken nutzen würde und nicht der ganze Spitalbetrieb, ganz zu schwei-

gen von der Privatwirtschaft und der gesunden Bevölkerung (Hauri, Kohler, Scharte 

& Wenger, 2020). Vorgegeben war ein Pflichtlager für FFP2- / FFP3-Masken für den 

medizinischen Betrieb15. Die Lagerhaltung von Schutzmasken für medizinische 

Einrichtungen wie Spitäler, Arztpraxen und Apotheken wurde lediglich empfohlen. 

Empfohlen wurde auch, dass jede in der Schweiz wohnhafte Person einen persön-

lichen Notvorrat von 50 Hygienemasken anlegt (BAG, 2018). Diese Empfehlungen 

galten auch in Liechtenstein (AG, 2006). Bei der Covid-19-Pandemie kamen weitere 

Aspekte dazu: So unterschätzte die Politik die Geschwindigkeit, mit der sich die 

Krankheit rund um den Globus ausbreitete. Ausserdem war sie von den vielerorts 

drastischen Bekämpfungsmassnahmen überrascht. In den Planungsgrundlagen der 

Schweiz und ihrer Nachbarländer waren weder Ausgangs- noch Exportsperren für 

medizinische Produkte oder weiträumige Grenzschliessungen vorgesehen. Weil die 

Pandemiepläne auf Grippeszenarien ausgelegt waren, kamen bei der Covid-19- 

Pandemie weitere Unsicherheitsfaktoren dazu: Weder die epidemiologische Dyna-

mik noch die Wirkung der zu ergreifenden Massnahmen waren klar und die Politik 

musste oft vorbeugende Entscheide treffen (Hauri, Kohler, Scharte & Wenger, 2020).

15	  �2019 wurden in der Schweiz 166’800 FFP2- / FFP3-Masken an Pflichtlager gehalten. In der Beurteilung des entspre-
chenden Bundesamtes wurde angemerkt, dass bei einem Grossereignis ein sprunghaft ansteigender Bedarf nicht 
ausreichend befriedigt werden könnte und aufgrund erhöhter Nachfrage kaum noch Masken aus dem asiatischen 
Raum importiert werden könnten (BWL, 2019). Dieser Fall ist 2020 eingetreten. 



38 Weil aufgrund des Zollvertrages die meisten Bestimmungen des Schweizer Epide-

miengesetzes auch in Liechtenstein angewendet werden, wird Liechtenstein bei 

einer Pandemie von den Schweizer Bundesbehörden wie ein Kanton behandelt. 

Der liechtensteinische Pandemieplan stammt aus dem Jahr 2006 und versteht sich 

als Anhang zum Pandemieplan der Schweiz (AG, 2006). Darin wurden sowohl die 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung als auch mögliche Auswirkun-

gen auf die Volkswirtschaft thematisiert. Als Massnahmen wurden die temporäre 

Schliessung von Schulen und ein Veranstaltungsverbot vorgesehen. Empfehlungen 

zur Kommunikation, zu einem Contact Tracing, einer Test- oder Impfstrategie, zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder des öffentlichen Verkehrs waren 

jedoch im Pandemieplan nicht enthalten. 

6.1.2 Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie

Die als hoch eingeschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit einer «Infektionskrankheit 

Mensch» und die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie zeigen, dass es sich 

lohnt, dieses Ereignis gut aufzuarbeiten und aus den Erkenntnissen zu lernen. Die 

Studie zum Krisenmanagement während der Covid-19-Pandemie deckt gemäss 

Auftragsstellung verschiedene Themen ab und soll aufzeigen, welche Fragen im 

Hinblick auf allfällige kommenden Pandemien und auch andere Krisen zu klären 

sind. Die Erfahrungen sollen genutzt werden, um die gesetzlichen Grundlagen, die 

Planung und Organisation sowie die Gesundheitsprävention zu überprüfen und ge-

gebenenfalls anzupassen. Aufzuarbeiten sind auch Fragen zur grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit insbesondere mit der Schweiz, aber auch mit Österreich und 

den EWR-Staaten. Schliesslich ist Liechtenstein auch bei einer Pandemie überpropor-

tional von anderen Staaten abhängig (Intensivbetten, Beschaffung von Impfstoffen 

und Schutzausrüstung, Zugang für Grenzgänger etc.). 

6.2 Strommangellage 

Eine Strommangellage war in der Gefährdungsanalyse Liechtensteins aus dem 

Jahr 2012 noch kein Thema. Auch das Risiko eines Stromausfalls wurde mit einer 

Eintrittswahrscheinlichkeit von einmal in >300 bis 1000 Jahren als gering eingestuft. 

In der Schweizer Risikomatrix von 2020 wurde der Strommangellage hingegen die 

höchste Priorität beigemessen. Aufgrund der zunehmenden Unsicherheiten bezüg-

lich der Energiewende in Europa wurde die Häufigkeit eines solchen Szenarios höher 



39eingeschätzt als 2015 (BABS, 2020). Da Liechtenstein Teil der Regelzone Schweiz 

und sein Strommarkt daher eng mit dem der Schweiz verflochten ist, trifft das Risiko 

für Liechtenstein in gleichem Masse zu16. 

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) warnt vor einer mangelnden 

Versorgungssicherheit im Winter. In einem 2021 veröffentlichten Bericht prognosti-

zierte sie bis 2050 einen Importbedarf für das Winterhalbjahr von 10 bis 15 Tera-

wattstunden (TWh) Strom17 und bewertet die Situation – sollte sie länger anhalten –  

als strukturellen Engpass mit erheblichen Risiken für den Systembetrieb. Da auch 

alle Schweizer Nachbarstaaten die Energiewende vorantreiben und ihrerseits mit 

verstärkten Importen im Winter rechnen, stellt sich die Frage, wie diese Lücke über-

brückt werden soll.

16	  �Der Eigenversorgungsgrad Liechtensteins über das Jahr gesehen liegt bei 25%. Im energieintensiven Winterhalbjahr 
ist er jedoch deutlich tiefer (AS, 2022a).

17	  �In den Winterhalbjahren von 2003 bis 2019 wurden im Durchschnitt 4.4 TWh importiert, in den 1990er-Jahren war 
es noch durchschnittlich 1 TWh (ElCom, 2021).

Abbildung 9: Netto-Stromimportbedarf im Winterhalbjahr in der Schweiz

Quelle: ElCom (2021) 
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40 Wie gross die Stromlücke im Winter tatsächlich wird, hängt von mehreren Fakto-

ren ab: beispielsweise wie lange die Schweizer Atomkraftwerke am Netz bleiben18, 

wie rasch der Zubau von erneuerbarer Energie gelingt und welchen technischen 

Fortschritt es im Energiesektor gibt. Auch das Wetter spielt eine Rolle, denn Was-

serknappheit sowie Hochwasser haben Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von 

Wasserkraftwerken in den Alpenländern. Sind die Pegelstände niedrig oder ist die 

Fliessgeschwindigkeit aufgrund von Hochwasser zu gross, ist die Stromproduktion 

deutlich eingeschränkt. Auch umliegende Länder stellen Forderungen: So appellier-

ten die italienischen Behörden im Sommer 2022 an die Schweiz, mehr Wasser aus 

den Tessiner Stauseen abzulassen, um den Dürrenotstand in der Po-Region abzufe-

dern (Jankovsky, 2022). Ausserdem ist der zukünftige Stromverbrauch entscheidend: 

Durch die Substitution der fossilen Energieträger in Verkehr und Wärme wird der 

Strombedarf bis 2050 deutlich steigen (VSE, 2022).

Ebenfalls ein Unsicherheitsfaktor sind mangelnde Transportkapazitäten im Strom-

netz. Die Schweiz verfügt zwar über leistungsstarke Grenzleitungen, aber die 

Importkapazitäten werden durch innerschweizerische Engpässe limitiert. Der not-

wendige Um- und Ausbau des Schweizer Stromnetzes ist teuer und aufgrund der 

komplizierten Bewilligungsverfahren langwierig (BFE, 2021a). 

6.2.1 Fehlendes Stromabkommen mit der EU als zusätzliches Risiko

Neben den technischen Einschränkungen bestehen auch politische Risiken. Gelingt 

es der Schweiz nach dem Abbruch der Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen 

nicht, ein Stromabkommen mit der EU abzuschliessen, entziehen sich das euro-

päische Stromnetz und der Stromaustausch darüber zunehmend dem Einfluss der 

Schweizer Akteure. Ohne Abkommen kann die Schweiz nicht gleichberechtigt an 

Marktplattformen teilnehmen und wird teilweise von gewissen Märkten ganz aus-

geschlossen. Dies, obwohl die Schweiz das europäische Verteilnetz durch den «Stern 

von Laufenburg» mitbegründet hat. Diese Schaltzentrale gilt als zentrale Dreh- 

scheibe des europäischen Stromnetzes (VSE, 2023). 

18	  �Die Schweizer Kernkraftwerke müssen stillgelegt werden, wenn sie nicht mehr sicher betrieben werden können. Der 
Schweizer Bundesrat rechnet mit einer Laufzeit von jeweils 50 Jahren. Damit ginge das letzte Kernkraftwerk 2034 
vom Netz, der Stromimportbedarf wäre dann am höchsten (siehe Abbildung 9). Durch den Ausbau von erneuer-
barer Energie kann der Importbedarf langfristig wieder reduziert werden. Wenn alle Schweizer Kernkraftwerke 
stillgelegt werden, entsteht eine Produktionslücke von 37 TWh, die kompensiert werden muss (VSE, 2022).



41Die Schweiz ist mit über 40 grenzüberschreitenden Stromleitungen eng mit dem 

europäischen Übertragungsnetz verbunden. Sie dient als Stromtransit-Korridor für 

den Stromhandel ihrer Nachbarländer. 30% des zwischen Deutschland und Frankreich 

gehandelten Stroms fliessen durch die Schweiz. Weil Stromeinspeisung und  

-verbrauch stets im Gleichgewicht sein müssen, ist eine sorgfältige Planung gemein-

sam mit den Kraftwerken und den Stromhändlern notwendig. Bei ungeplanten Tran-

sitflüssen muss Swissgrid zur Systemstabilisierung in die Einsatzplanung der Schweizer 

Kraftwerke eingreifen und sie anweisen, mehr oder weniger Strom zu produzieren 

(BFE, 2021b). Das wirkt sich einerseits negativ auf die Speicherkapazitäten in Stauseen 

aus. Andererseits wird die Importkapazität der Schweiz weiter reduziert. Ausserdem 

belasten die Transitflüsse das Netz stark und gefährden die Netzstabilität. Als Drittstaat 

ohne Stromabkommen kann die Schweiz weder bei der Festlegung von entsprechen-

den Regeln mitreden noch von den Mechanismen und Marktplattformen des europä-

ischen Strommarktes profitieren (BFE, 2021b). Ein Stromabkommen würde daher die 

bestehenden Handels- und Systemrisiken reduzieren.

Auch die Exportbereitschaft der Nachbarländer hängt teilweise von einem Strom- 

abkommen ab. Ab 2025 könnte sich die Situation für die Schweiz weiter verschär-

fen. Dann muss die EU-Verordnung 2019 / 943 umgesetzt werden, die von den 

Mitgliedsstaaten verlangt, dass mindestens 70% der Kapazität ihrer Netzelemente 

für den grenzüberschreitenden Stromhandel zur Verfügung stehen. Die Handels- 

kapazitäten mit der Schweiz dürfen nicht zu diesen 70% gezählt werden. Daher ist 

es für die EU-Staaten einfacher, dieses Ziel zu erreichen, wenn sie ihre Exportkapazi-

täten in Drittländer wie die Schweiz reduzieren. Die Folge sind noch mehr ungeplan-

te Stromflüsse durch die Schweiz, welche die Netzstabilität zusätzlich belasten und 

die Versorgungssicherheit weiter gefährden (BKW, 2021). Um die negativen Auswir-

kungen abzufedern, versucht Swissgrid derzeit, Verträge mit anderen europäischen 

Übertragungsnetzbetreibern abzuschliessen, um die Systemsicherheit aus tech- 

nischer Sicht aufrechtzuerhalten. Damit die Versorgungssicherheit auch in Zukunft 

gewährleistet werden kann, wären jedoch zwischenstaatliche Vereinbarungen zwin-

gend (Swissgrid, 2022a). 



42 6.2.2 Wirtschaftliche Landesversorgung in Zeiten von Strommangellagen

Liechtenstein könnte durch seine EWR-Mitgliedschaft eigentlich am EU-Strom-

markt partizipieren19. Durch die Zugehörigkeit zur Regelzone Schweiz ist das jedoch 

faktisch nicht möglich, zumal das Land über die Leitung zu Österreich nicht ausrei-

chend mit Strom versorgt werden kann. Die Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) 

sind über privatrechtliche Verträge mit Swissgrid und der Axpo Power AG verbun-

den. Ein staatsrechtlicher Vertrag zwischen Liechtenstein und der Schweiz über die 

Stromversorgung besteht derzeit nicht. Liechtenstein ist jedoch über den Zollvertrag 

in die wirtschaftliche Landesversorgung der Schweiz eingebunden. Dies gilt auch 

bei einer Strommangellage. In diesem Fall bildet die Schweiz mit Liechtenstein eine 

Solidargemeinschaft mit entsprechenden Rechten und Pflichten (Regierung, 2022b). 

Bei einer Mangellage kann der Schweizer Bundesrat auf dem Verordnungsweg die 

zentrale Steuerung des schweizerischen und liechtensteinischen Kraftwerkparks 

übernehmen, ein Verbot bestimmter Stromverbraucher, Stromkontingente für 

Grossverbraucher oder rollierende Netzabschaltungen, bei denen abwechselnd gan-

ze Ortsteile für jeweils vier Stunden vom Netz genommen werden, anordnen. Die 

Organisation für die Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen (OSTRAL) ist für 

die Umsetzung dieser Massnahmen im Krisenfall verantwortlich (OSTRAL, 2022).

6.2.3 Strom- und Gasmangellage sind eng verflochten

Damit Liechtenstein bzw. die Schweiz auch im Winter genügend Strom importieren 

können, muss dieser in Europa zur Verfügung stehen. Der Krieg in der Ukraine und 

seine Folgen hat die Umstellung der Stromversorgung in Europa beschleunigt. 2022 

haben die EU-Staaten mit einem Anteil von 22% erstmals mehr Strom aus Wind 

und Sonne produziert als aus Gas mit 18% (Ember Climate, 2023). Aufgrund der 

Klimaziele der europäischen Staaten müssten sich diese Verhältnisse in den nächsten 

Jahrzehnten weiter stark zugunsten der erneuerbaren Energien verschieben (Regie-

rung, 2022b). Um das Stromnetz stabil zu halten, ist der Gasanteil in den Winter- 

19	  �Die Richtlinie 2005 / 89 / EG über die Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung 
und von Infrastrukturinvestitionen wurde in das EWR-Abkommen übernommen und im Elektrizitätsmarktgesetz 
umgesetzt. Die Versorgungssicherheit liegt dennoch in der Autonomie der Mitgliedsstaaten. Es wurden lediglich 
Rechtsakte übernommen, die einen direkten und klaren Effekt auf das Funktionieren des Binnenmarktes haben 
(ABS, 2020). 
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Gefahr von Dunkelflauten, in denen sowohl wenig Wind weht als auch wenig So-

larstrom produziert werden kann. Da Gaskraftwerke im Gegensatz zu Kernkraftwer-

ken ihre Leistung innerhalb von Minuten hoch- oder herunterfahren können, eignen 

sie sich gut, um die schwankende Einspeisung erneuerbarer Energien auszugleichen.

Auch bei einer Gasmangellage ist Liechtenstein in die wirtschaftliche Landesversor-

gung der Schweiz eingebunden und verpflichtet, die Massnahmen des Schweizer 

Bundesrates zu übernehmen. Für den Winter 2023 / 2024 rechnet die Gasindustrie 

mit einem Engpass. Daher hat der Bundesrat eine im Mai 2022 in Kraft getretene 

Verordnung zur Schaffung einer Gasreserve um ein Jahr verlängert (VSG, 2023). 

Sollte es zu einer Mangellage kommen, könnte der Bundesrat auch hier Verbote, 

Verwendungsbeschränkungen und Kontingentierungen anordnen – Massnahmen, 

die Liechtenstein übernehmen müsste. Privathaushalte und kritische Infrastrukturen 

wären von den Kontingentierungen ausgenommen (WBF, 2022). 

6.3 Blackout

Während sich eine Strommangellage ankündigt und sich die Gesellschaft darauf 

vorbereiten kann, tritt ein Blackout – also ein grossflächiger Stromausfall – plötzlich 

auf. Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass hängen stark von der Dauer 

des Blackouts ab. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz geht in seiner Risiko- 

analyse 2020 davon aus, dass ein grossflächiger Stromausfall alle 30 Jahre auftreten 

kann und zählt einen Blackout zu den zehn grössten Risiken (BABS, 2020). Denn 

die Stromversorgung gilt als die Achillesferse der modernen Gesellschaft. Fällt sie 

aus, bricht innert kürzester Zeit die komplette Grundversorgung der Bevölkerung 

zusammen. Der frühere Schweizer Verteidigungsminister Guy Parmelin bezifferte die 

wirtschaftlichen Folgen eines Stromausfalls in der Schweiz auf zwei bis vier Milliar-

den Franken pro Tag (Heim, 2017). Zum Vergleich: Die Massnahmen zur Bewälti-

gung der Covid-19-Pandemie beliefen sich in der Schweiz für das ganze Jahr 2020 

auf 14 Milliarden Franken20 (EFV, 2022). 

20	  �Einkalkuliert sind Ausgaben für Soziale Wohlfahrt, Gesundheit, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Freizeit, internatio-
nale Zusammenarbeit, Bildung, Bevölkerungs- und Zivilschutz. 
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2003, das Jahr der Blackouts

Ein grossflächiger Blackout ereignete sich beispielsweise im September 2003. 

Aufgrund hoher Temperaturen sowie einer grossen Belastung des Schweizer 

Übertragungsnetzes kam es zu einem Kurzschluss der Lukmanierleitung. In der 

Folge brachen alle Verbindungen nach Italien nacheinander zusammen, sodass 

praktisch ganz Italien und damit über 55 Millionen Menschen für einen Sonn-

tag von der Stromversorgung abgeschnitten waren (BABS, 2020). Ein Zusam-

menbruch des deutschen und französischen Netzes konnte nur durch massive 

Eingriffe der Netzbetreiber verhindert werden. Dieser Vorfall reihte sich in eine 

ganze Serie von Blackouts im Jahr 2003 in Nordamerika, London, Dänemark und 

Schweden ein (Wienerzeitung, 2003).

6.3.1 Blackout: Verkettung unglücklicher Umstände

Ein Blackout kann auch eintreten, wenn genügend Strom zur Deckung der Nach- 

frage vorhanden ist. Eine Verkettung unglücklicher Umstände, ausgelöst beispiels-

weise durch plötzlich eintretende Anlagenstillstände, Unwetterschäden, extreme 

Wetterbedingungen, menschliches Versagen oder (Cyber-)Angriffe kann dazu 

führen, dass sich Netzelemente automatisch abschalten. Durch die Einbindung des 

liechtensteinischen Stromnetzes in das schweizerische und europäische Verbundnetz 

kann bei Störungen in der Schweiz oder in Europa das liechtensteinische Netz au-

tomatisch abgeschaltet werden. Vor allem Störungen, die gleichzeitig an mehreren 

Netzelementen auftreten, sind schwer zu beherrschen. Die Übertragungsnetzbetrei-

berin beugt diesem Fall zwar mit redundanten Netzelementen vor, ein grossflächiges 

Blackout-Szenario kann aber dennoch nicht ausgeschlossen werden (Swissgrid, 

2022b). 

Das Blackout-Risiko ist in den letzten Jahren gestiegen, weil durch die Energie- 

wende die Stromerzeugung dezentraler und fragmentierter geworden ist. Dies hat 

das europäische Stromnetz komplexer und störanfälliger gemacht. Die Leitungen 

sind starken Belastungen ausgesetzt. Zunehmende Extremwetterereignisse können 

das Netz zusätzlich gefährden. Besonders fragil wird das System, wenn eine Strom-

knappheit die Verantwortlichen zu ständigen Eingriffen in die Netzleistung zwingt 

(BABS, 2020).
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Bei einem Blackout ist die Grundversorgung der Bevölkerung massiv eingeschränkt. 

In den Privathaushalten funktionieren alle elektronischen Geräte und Heizungen 

nicht mehr, gängige Fotovoltaikanlagen sind bei einem Blackout nutzlos. Wer 

also keine Notvorräte, Bargeld, Taschenlampen etc. im Haus hat, stösst bei einem 

Blackout rasch an seine Grenzen. Das Mobilfunknetz ist schnell überlastet und 

spätestens nach einer Stunde nicht mehr funktionsfähig. Züge bleiben stehen, 

Ampeln und Strassenbeleuchtung fallen plötzlich aus – dies kann zu Unfällen 

führen. Personenaufzüge, die nicht mit einer automatischen Evakuierungsfunktion 

ausgestattet sind, bleiben bei einem Stromausfall sofort stecken, Personen müssen 

befreit werden. Die Trinkwasserversorgung kann in Liechtenstein ohne Strom für 

ca. 24 Stunden sichergestellt werden. Die Kläranlage kann mit Notstrom ca. zwei 

Stunden weiter betrieben werden. Danach muss das Abwasser ungereinigt in den 

Rhein eingeleitet werden (ABS, 2020). Analysen und Erfahrungen haben gezeigt, 

dass sich Blackouts und deren Auswirkungen nicht nur auf die Zeit des Stromaus-

falls beschränken. Es kann Wochen bis Monate dauern, bis die Lieferketten wieder 

funktionieren und die Industrie wieder auf vorherigem Niveau produziert (Straubli, 

Rudin & Zipper, 2021).

Ob es bei einem Blackout innerhalb weniger Tage zu Chaos und Gewaltausbrüchen 

kommt, hängt stark von der Krisenvorsorge ab. Studien und Erfahrungsberichte 

zeigen, dass sich Menschen in Katastrophensituationen überwiegend sozial verhal-

ten und einander helfen, solange keine akute Lebensbedrohung besteht. Da die 

Bevölkerung eines Landes keine homogene Gruppe ist, können unterschiedliche 

Verhaltensmuster auftreten (Holenstein, Köng, 2014). Wenn sie darauf vertrauen 

kann, dass die Behörden die Situation im Griff haben, trägt dies wesentlich zur 

Beruhigung der Lage bei (Projektorganisation SVU, 2015). 
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Bei einem länger andauernden Blackout in Liechtenstein ist es möglich, mit dem 

Kraftwerk Samina, allenfalls unter Beizug des Kraftwerks Lawena, ein insel- 

fähiges Netz aufzubauen – also ein Netz, das ohne Stromversorgung von aussen 

auskommt21. In den Wintermonaten dürfte die Stromproduktion lediglich für den 

Betrieb der kritischen Infrastrukturen reichen. Diese würden zuerst an das Netz 

angeschlossen (LKW, 2021). Das Amt für Bevölkerungsschutz geht davon aus, dass 

es mindestens fünf Stunden dauert, bis der Entscheid zum Aufbau einer Insellösung 

mit dem Kraftwerk Samina gefällt würde. Diese Zeit müsste mit Notstromaggrega-

ten überbrückt werden (ABS, 2020) 22. Das Hochfahren kleiner Kraftwerke ist jedoch 

aufwendig und mit Risiken verbunden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dabei Schä-

den an der Infrastruktur entstehen. Die Stromversorgung wäre also äusserst fragil. 

Eine weitere Herausforderung ist der geringe Personenkreis, der über das nötige 

Know-how verfügt (ABS, 2020). Unklar ist, was geschieht, wenn dieser Plan nicht 

aufgeht. Die Behörden haben keinen Überblick darüber, wie lange die kritischen 

Infrastrukturen mit Notstromaggregaten betrieben werden können (siehe Kapitel 8). 

Bei einem Blackout wird der Landesführungsstab aufgeboten. Er verfügt über mit 

Notstrom versorgte Räumlichkeiten und kann über das Schweizer Sicherheits-

funknetz «Polycom» kommunizieren. Ausserdem kämen die Führungsorgane der 

Gemeinden Liechtensteins (FOG), der Gemeindeschutz (Notfalltreffpunkte in den 

Gemeinden) sowie andere Hilfsorganisationen zum Einsatz. Beträfe das Ereignis 

auch mehrere Regionen in der Schweiz, übernähme voraussichtlich der Schweizer 

Bundesstab die Führung. Wie das in der Praxis aussehen kann, ist nicht abschlies- 

send geregelt (ABS, 2020). Es ist auch davon auszugehen, dass die eingeschränkte 

Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnologien die Führungs- 

und Koordinationsaufgaben über sämtliche Stufen und Ebenen hinweg massiv 

erschweren würde.

21	  �Die meisten Blockheizwerke und Fotovoltaikanlagen in Liechtenstein sind nicht inselfähig. Ohne funktionierendes 
Stromnetz können sie keine Energie erzeugen. 

22	  �Der Sturm «Lothar» zerstörte 1999 mehrere Strommasten in Sevelen. Dies führte zu einem Stromausfall in weiten 
Teilen des Liechtensteiner Oberlandes. Den LKW gelang es damals dank dem Kraftwerk Samina in wenigen Stun-
den, die Versorgung wieder vollflächig aufzubauen. In der Folge wurden verschiedene Verbesserungsmassnahmen 
getroffen, um eine Wiederholung einer derartigen Netzstörung zu vermeiden (Jehle, A., persönliche Kommuni- 
kation, 7. Februar 2023).
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den Blackout für Land und Gemeinden bzw. die Hilfsorganisationen eine enorme 

Herausforderung. Während in anderen Ländern in einem solchen Fall das Militär die 

Verteilung von Lebensmitteln und Bargeld überwachen und kritische Infrastruktu-

ren schützen kann, muss in Liechtenstein die Landespolizei mit ihren beschränkten 

Ressourcen diese Aufgabe übernehmen.

6.4 Cyberangriff

Hackerangriffe auf kritische Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorger,  

Telekommunikationsanbieter, Banken, Krankenhäuser oder Behörden werden immer 

häufiger. Niemand ist vor solchen Angriffen sicher, auch wenn sie noch so klein und 

unbedeutend erscheinen. Die Kriminellen gehen oft nicht gezielt, sondern eher nach 

dem Giesskannenprinzip vor und suchen auf breiter Front nach Sicherheitslücken, 

die sie für ihre Zwecke ausnutzen (Valersi, M., persönliche Kommunikation,  

15. November 2022).

Auch in Liechtenstein ist die Landespolizei zunehmend mit digitaler Kriminalität kon-

frontiert. Laut Jahresbericht 2022 wurden 172 Cybercrime-Fälle bearbeitet. Dabei 

handelt es sich hauptsächlich um Betrug oder Erpressung von Privatpersonen oder 

Betrugsfällen im Krypto-Bereich (Landespolizei, 2023). Der grösste öffentlich be-

kannte Cyberangriff der letzten Jahre in Liechtenstein fand 2021 gegen die Univer-

sität Liechtenstein statt, deren IT-Systeme für mehrere Monate lahmgelegt wurden 

oder nur eingeschränkt nutzbar waren (Quaderer, 2021).

Cyberangriffe können auch gezielt als militärische Waffe eingesetzt werden. Wie der 

Krieg in der Ukraine zeigt, sind gross angelegte Cyberangriffe auf andere Staaten 

jedoch keineswegs einfach durchzuführen. Das hypothetische «Cyber-Pearl- 

Harbor-Szenario», bei dem ein Industrieland aus der Ferne «abgeschaltet» wird, ist 

nur schwer durchführbar. Es ist sehr zeit- und ressourcenintensiv, durch einen Cy-

berangriff einen landesweiten Stromausfall oder Ähnliches auszulösen. Daher sind 

solche hochintensiven Cyberangriffe extrem selten (Schulze, 2022). Der  

Ukraine-Konflikt zeigt, dass es auch heute noch effizienter und kostengünstiger ist, 

kritische Infrastrukturen durch Bomben und physische Sabotageakte zu zerstören 

(NCSC, 2022).
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tenden geschaffen. Dieses soll Betreiber kritischer Infrastrukturen bei der Prävention 

und Bewältigung von Vorfällen unterstützen, als Meldestelle für Cyberangriffe und 

als nationale Anlaufstelle für Cybersicherheit für Wirtschaft und Bevölkerung dienen 

(Bundesrat, 2022). In Liechtenstein wurde im März 2022 die Stabsstelle Cyber- 

Sicherheit gegründet. Ein Jahr später wurde das erste Cyber-Sicherheitsgesetz im 

Landtag behandelt, das vor allem die EU-Richtlinie zur Gewährleistung einer hohen 

Netz- und Informationssicherheit (NIS-Richtlinie) umsetzt. Diese sieht unter anderem 

vor, dass der Staat Organisationen und Unternehmen, die wichtige Dienste für die 

Gesellschaft oder die Wirtschaft erbringen, Sicherheitsstandards vorgeben kann. 

Zudem sollen kritische Vorfälle gemeldet werden müssen (IT Governance, 2022).

Entscheidend für Liechtenstein ist jedoch der Zugang zu Informationen aus der 

Schweiz und dem EU-Raum. Die entsprechenden Netzwerke werden aktuell von der 

Stabsstelle für Cyber-Sicherheit aufgebaut (Valersi, M., persönliche Kommunikation, 

15. November 2022). 

6.5 Bewaffneter Konflikt oder nukleare Katastrophe

Das Risiko eines bewaffneten Konflikts ist nicht Teil der Gefährdungsanalyse Liech-

tensteins, denn eine Einschätzung nach der gleichen Methode wie bei anderen Ge-

fährdungen ist in Bezug auf einen bewaffneten Konflikt kaum möglich. Eine 2016 

im Auftrag der Regierung verfasste Studie des Liechtenstein-Instituts beleuchtet 

diesen Aspekt der liechtensteinischen Sicherheitspolitik jedoch eingehend. 

Liechtenstein liegt geografisch zwischen den beiden neutralen Staaten Schweiz 

und Österreich. Entgegen der landläufigen Meinung verfügt Liechtenstein aller-

dings über keine «Schutzmacht». Liechtenstein ist zwar durch den Zollvertrag in die 

wirtschaftliche Landesversorgung der Schweiz eingebunden, aber eine militärische 

Schutzgarantie besteht nicht. Gemäss einer Studie des Liechtenstein-Instituts ist dies 

einerseits auf «neutralitätspolitische Zwänge» der Schweiz zurückzuführen. Ande-

rerseits hat sich Liechtenstein kaum aktiv und strategisch um eine Schutzgarantie 

bemüht. Zusammengefasst: Wirtschaftlich und politisch kann Liechtenstein zwar 

auf die Unterstützung der Schweiz und damit auf eine «Schutzmacht» im weitesten 

Sinne zählen, nicht aber auf militärischen Beistand im Kriegsfall. Andere europäische 
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bilaterale Sicherheitsverträge23. Liechtenstein ist somit international gesehen in der 

einzigartigen Situation, weder über eine eigene Armee noch über eine militärische 

Schutzmacht zu verfügen (Frommelt, 2016). Dennoch ist Liechtenstein gut ge-

schützt, weil der Kleinstaat zum einen zu unbedeutend ist, um von einem anderen 

Staat gewaltsam übernommen zu werden. Zum anderen ist Liechtenstein vor nicht 

militärischen Bedrohungen wie globalen Verteilungskämpfen oder unkontrollierten 

Migrationsströmen durch die Einbindung in den EWR oder den Schengen-Raum 

weitgehend geschützt. Liechtenstein spart dadurch viel Geld: Würde das Land wie 

der Durchschnitt der europäischen Staaten 1.7% des BIP für die Landesverteidigung 

ausgeben, wären dies 74 Millionen Franken pro Jahr24 (Frommelt, 2022). 

Die Gefahr durch einen Kernkraftwerkunfall bzw. die Freisetzung radioaktiver 

Strahlung wird in der Gefährdungsanalyse Liechtensteins thematisiert, jedoch als 

sehr gering eingeschätzt. Liechtenstein liegt mehr als 100 Kilometer vom nächsten 

Kernkraftwerk (Beznau) entfernt, bei einem schweren Atomunfall (Eintrittswahr-

scheinlichkeit 1 x in >30’000 Jahren) bestünde keine akute Gefährdung für die 

Bevölkerung, langfristig könnten jedoch Probleme für die Landwirtschaft und die 

Lebensmittelversorgung entstehen (ABS, 2012). 

6.5.1 Schutzraumkonzept – Abkehr oder Wiederbelebung?

Schutzräume bieten nicht nur im Zuge eines bewaffneten Konflikts, sondern auch bei 

einem Kernkraftwerkunfall oder anderen natur- und zivilisationsbedingten Gefahren 

Sicherheit. Während in der Schweiz der Grundsatz «Jeder Einwohnerin und jedem 

Einwohner ein Schutzplatz»25 gilt, gibt es in Liechtenstein weder genügend Schutz-

räume noch eine Zuweisungsplanung. Damit befindet sich Liechtenstein aber in guter 

Gesellschaft mit vielen anderen Staaten, darunter Österreich und Deutschland. 

23	  �Betreffend Monaco garantiert Frankreich die Unabhängigkeit und Souveränität des Fürstentums. Andorra hat mit 
Spanien und Frankreich sogar zwei Schutzmächte, welche die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Inte- 
grität Andorras garantieren. San Marino hat ein bilaterales Abkommen mit Italien zum Schutz seiner Unabhängig-
keit (Frommelt, 2016).

24	  �Der Betrag bezieht sich dabei auf das BIP im Jahr 2019.
25	  �Die 370’000 Schutzräume in der Schweiz bieten Platz für neun Millionen Menschen. Der Deckungsgrad liegt also 

bei über 100%, wobei örtliche Lücken möglich sind. Ausserdem muss jede Gemeinde über eine Zuweisungsplanung 
verfügen (BABS, 2023).
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Bestehende Schutzräume sollen zwar aktiv unterhalten, kriegsspezifische Einrichtun-

gen wie Filteranlagen oder Notstromaggregate aber nicht mehr ersetzt werden. Die 

Regierung rechnete damit, dass spätestens Mitte der 2030er-Jahre keine funktions-

fähigen öffentlichen Schutzräume mehr zur Verfügung stehen werden. Der bewaff-

nete Konflikt sei im klassischen Bevölkerungsschutz kein aktiv zu berücksichtigendes 

Szenario mehr (Regierung, 2016). Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich die gesamt- 

europäische Sicherheitslage innert kürzester Zeit grundlegend verändert. Zwar ist 

derzeit nicht damit zu rechnen, dass Liechtenstein oder die Schweiz direkt militä-

risch vom Konflikt in der Ukraine betroffen sein werden. Indirekte Risiken bestehen 

jedoch (z. B. Sabotage von kritischen Infrastrukturen, Cyberangriffe oder auch die 

Gefahr einer radioaktiven Verstrahlung als Folge eines Nuklearschlags). Sie könn-

ten Einfluss auf das Zusammenleben und auf Flüchtlingsströme innerhalb Europas 

haben und damit Liechtenstein indirekt betreffen. 

Entsprechend will die Regierung auf Grundlage der in Überarbeitung befindlichen 

Gefährdungsanalyse die aktuelle Schutzraumstrategie analysieren und gegebenen-

falls anpassen (Regierung, 2022c). Im Dezember 2022 bezifferte die Regierung die 

Anzahl der amtsbekannten Schutzraumplätze auf 16’000, also 1’000 weniger als 

2016. Von den landeseigenen Plätzen sind rund 6’000 sofort oder innerhalb von 

zwei Wochen betriebsbereit. Bei den restlichen Schutzraumplätzen im Besitz von 

Gemeinden oder Privaten ist weder der technische Zustand noch die genaue Anzahl 

bekannt. Im Dezember 2022 hielt die Regierung fest: «Im Falle eines bewaffneten 

Konflikts müssen neben einer funktionierenden Rauminfrastruktur auch eine Zuwei-

sungsplanung und die Einsatzbereitschaft einer ausgebildeten Schutzraumorganisa-

tion vorhanden sein. Diese beiden logistischen und organisatorischen Voraussetzun-

gen sind nicht gegeben.» (Regierung, 2022d).
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gezeigt, dass auch gesellschaftliche und technische Gefahren eine ernsthafte 

Bedrohung für die Bevölkerung und die Wirtschaft darstellen. Diese im Folgenden 

erwähnten Risiken lassen sich jedoch nicht vollständig beseitigen: 

	� Pandemie: Niemand weiss, wann sich die nächste schwere Infektionskrankheit 

rund um den Globus ausbreiten wird, wie gefährlich diese sein wird und ob und 

wie schnell Impfstoffe und Medikamente dagegen entwickelt werden können. 

Es gilt daher, die notwendigen Lehren aus der Covid-19-Pandemie zu ziehen und 

die aufgedeckten Schwachstellen entschlossen anzugehen. Das gilt für Themen-

bereiche wie Rechtsprechung, Digitalisierung und Datenmanagement, grenzüber-

schreitende Beziehungen, Planung und Organisation sowie Personalressourcen. 

	� Energieknappheit: Liechtenstein ist im Energiebereich eng mit der Schweiz 

verflochten. Diese verfügt heute über eines der stabilsten Stromnetze der Welt. 

Doch um die Versorgungssicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten, genügt 

der Status quo nicht. Es braucht verschiedene Komponenten: ein stabiles Netz, 

genügend in der Schweiz produzierte Energie und eine enge Zusammenarbeit 

mit europäischen Partnern. Die Energiewende in Europa, der Krieg in der Ukraine 

und der Klimawandel erhöhen das Risiko einer Mangellage. 

	� Blackout: Experten warnen seit Jahren vor einem Blackout und seinen Folgen. 

Studien zeigen, dass Panik und Chaos am ehesten vermieden werden können, 

wenn die Bevölkerung auf ein solches Szenario vorbereitet ist. Wie gut oder 

schlecht Liechtenstein vorbereitet wäre, kann nur vermutet werden. Eine ent-

sprechende Übung hat bislang nicht stattgefunden, könnte aber wesentlich zur 

Sensibilisierung beitragen. Angesichts der sehr beschränkten Anzahl an Sicher-

heitskräften dürfte Liechtenstein bei einem länger andauernden Blackout grösste 

Schwierigkeiten haben, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Deshalb 

sollte der Krisenvorsorge hohe Priorität eingeräumt werden.

7 | �Fazit: Zivilisationsbedingte Gefahren
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begrenzt. Betreiber kritischer Infrastrukturen und die Wirtschaft sollten diese 

Gefahren sehr ernst nehmen und sich entsprechend wappnen. Wichtig ist dabei 

eine gute Vernetzung mit der Cyberabwehr der Nachbarländer, um rasch auf 

neue Entwicklungen reagieren zu können.

	� Bewaffneter Konflikt/Kernkraftwerkunfall: Liechtenstein verfügt weder 

über eine Schutzgarantie seitens der Schweiz oder Österreich noch über geeig-

nete Schutzräume für die gesamte Bevölkerung. Da Schutzräume teuer sind, 

geht es dabei auch um eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Die Frage ist 

jedoch, was bestehende Schutzräume bringen, wenn sie weder gut ausgestattet 

sind noch klar ist, wer einen Schutzplatz bekommen soll und wie die Leute dort 

versorgt werden. Nur in wenigen Gemeinden gibt es aktive Zivilschutzgruppen, 

die diese Aufgabe übernehmen könnten. 

	� Zusammenarbeit mit der Schweiz: Dieses Thema macht deutlich: Gerade bei 

zivilisationsbedingten Gefahren ist die enge Verflechtung mit der Schweiz zentral 

für die Versorgung und Sicherheit Liechtensteins. Diese Zusammenarbeit gilt es 

auf allen Ebenen weiter zu stärken und dort wo Unklarheiten bestehen, vertrag-

lich abzusichern bzw. die Modalitäten zu klären.

Auch im Bereich der technischen und gesellschaftlichen Risiken zeigt sich eine 

grosse Schwäche der liechtensteinischen Krisenvorsorge: Es fehlt an sofort verfüg-

barem Hilfspersonal. So mussten während der Covid-19-Pandemie rasch Freiwillige 

für das Contact Tracing, das Impfzentrum und die Nachbarschaftshilfe rekrutiert 

werden. Bei rollierenden Abschaltungen während einer Strommangellage bräuchte 

es ebenfalls Personen, die in den betroffenen Quartieren präsent sind und im Notfall 

Hilfe organisieren können. Auch bei einem Blackout werden Einsatzkräfte benötigt. 

Sie prüfen beispielsweise, ob Personen in Aufzügen festsitzen oder stellen sicher, 

dass auch ältere Menschen mit dem Nötigsten versorgt sind. In Liechtenstein ist 

unklar, wer diese Rollen übernehmen würde. 

In den folgenden Kapiteln werden daher Krisenvorsorge, Krisenmanagement sowie 

Hilfs- und Rettungsorganisationen näher beleuchtet. 
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können Schäden eintreten, die Liechtensteins finanzielle Ressourcen deutlich 

übersteigen. Daher stellt sich die Frage, wie gut Liechtenstein im Katastrophenfall 

finanziell abgesichert wäre. 

8.1 Elementarschadenversicherung

In Liechtenstein müssen alle Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden versi-

chert sein; weltweit gibt es nur wenige Länder mit einem vergleichbaren flächen- 

deckenden Versicherungsschutz. Im Jahr 2021 waren Werte in Höhe von 28.4 Milli-

arden Franken gegen Elementarschäden versichert. Nicht zu den Elementarschäden 

zählen Schäden durch Bodensenkungen, Schneerutsch von Dächern, Rückstau aus 

der Kanalisation oder durch Grundwasser. Auch für öffentliche Infrastrukturanlagen 

und systemrelevante Einrichtungen sind mehrheitlich privatrechtliche Spezialversi-

cherungen abzuschliessen oder Rückstellungen für mögliche Schadensfälle zu bilden 

(FMA, 2022). Inwieweit diese Infrastrukturen versichert sind, wurde im Rahmen 

dieser Publikation nicht erhoben. Aufgrund der Kleinheit des Landes ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass bei extremen,lokal begrenzten Elementarschadensereignissen 

die Schäden in Relation zur Wirtschaftsleistung des Landes in einzelnen Jahren 

sehr hoch ausfallen können, wesentlich höher als in anderen (grösseren) Ländern. 

Die obligatorische Gebäudeversicherung leistet daher einen wichtigen Beitrag zur 

Finanzstabilität, indem sie Hypotheken auch im Schadenfall absichert und damit die 

Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaft stärkt. (FMA, 2022). 

8.2 Zugang zum Schweizerischen Elementarschadenpool

Ein Abkommen mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Elementar- 

schadenversicherung ermöglicht Liechtenstein den Zugang zum Schweizerischen 

Elementarschadenpool – einem Zusammenschluss von Versicherungsunternehmen 

mit dem Ziel, Elementarschäden durch gemeinsame Rückversicherungsverträge 

zu decken. Versichert sind neun Naturgefahren – Erdbeben oder eine Pandemie 

gehören jedoch nicht dazu. Bei einem Grossereignis beträgt die Haftungslimite eine 

Milliarde Franken. Schäden, die diesen Betrag übersteigen, sind nicht vollständig 

gedeckt. In diesem Fall würden die Entschädigungen für die einzelnen Betroffenen 

so reduziert, dass sie in der Summe diese Grenze nicht überschreiten (SVV, 2022).

Teil 4 – Krisenvorsorge

8 | �Finanzielle Absicherung bei Notlagen
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8.3 Kaum Absicherung bei Schäden durch Erdbeben

Allerdings ist nur ein kleiner Teil der Immobilien gegen Erdbebenschäden versi-

chert. Da ein solches Ereignis Schäden in Milliardenhöhe verursachen kann, hat 

der Landtag im September 2022 «medienwirksam»26 ein Postulat überwiesen mit 

dem Auftrag, die Möglichkeiten einer Erdbebenversicherung vertieft zu prüfen. Die 

Postulanten stellten Folgendes fest: In Liechtenstein ist ein Grossteil des Vermögens 

in Immobilien angelegt. Jedoch wird sorglos zur Kenntnis genommen, dass bei 

einem Erdbeben Häuser und Wohnungen verloren gehen können, ohne dass ein 

Ersatz finanziert werden kann bzw. durch die Steuerzahler finanziert werden müsste 

(siehe Kapitel 8.1) (Landtag, 2022). Auch in der Schweiz wird seit Längerem über eine 

obligatorische Erdbebenversicherung diskutiert (Schöchli, 2022).

8.4 IWF als Kreditgeber in Notsituationen

Eine zusätzliche Absicherung könnte ein Beitritt Liechtensteins zum Internationalen 

Währungsfonds (IWF) bieten. Der IWF ist eine rechtlich, organisatorisch und finan-

ziell selbstständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UNO), bei denen 

Liechtenstein Mitglied ist. Liechtenstein ist zwar Teil des Währungsraums mit der 

Schweiz, kann aber nicht auf die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank 

(SNB) als Kreditgeber in letzter Instanz (Lender of Last Resort) zählen. Eine IWF- 

Mitgliedschaft wäre daher aus Sicht der Finanzstabilität hilfreich. Ausserdem könnte 

sie bei einer Naturkatastrophe helfen, bei ausländischen Gläubigern Vertrauen zu 

schaffen und dadurch die Finanzierung des Wiederaufbaus zu unterstützen (Regie-

rung, 2022e).

Der IWF hat 2015 ein Nothilfeprogramm für Naturkatastrophen aufgesetzt. Von 

Krisen- oder Katastrophen heimgesuchte Länder können aus dem Krisenfonds mit 

vergünstigten Krediten unterstützt werden. Obwohl der «Catastrophe Contain-

ment and Relief Trust» (CCRT) aus heutiger Sicht nur armen Ländern (mit niedrigem 

Pro-Kopf-Einkommen) zur Verfügung steht, könnte Liechtenstein als IWF-Mitglied 

bei einer Naturkatastrophe die Finanzmittel des IWF abrufen. Die Voraussetzung für 

IWF-Kreditmittel ist ein entsprechender «Zahlungsbilanzbedarf» bzw. die Notwen-

digkeit einer ausländischen Finanzierung. Diese könnte man für Liechtenstein bei ei-

ner für das Land existenzbedrohenden Katastrophe mit mehreren Milliarden Franken 

26	  �Während der Behandlung des Postulates im Landtag bebte die Erde tatsächlich.
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erstellten Zahlungsbilanz wäre dabei wohl auch die Schweiz (bzw. die SNB) in die 

Entscheidung eingebunden. Bei einem akzeptierten Zahlungsbilanzbedarf stünden 

alle «Standardinstrumente» des IWF zur Verfügung, zum Beispiel Bereitschafts- 

kredite wie das «Stand-by Arrangement» oder die «Flexible Credit Line», um durch 

Schäden entstandene Engpässe zu überbrücken. 

Der IWF würde mit dieser Überbrückungsfinanzierung dafür sorgen, dass das Ver-

trauen der internationalen Investoren gesichert werden kann und der Zugang zum 

Finanzmarkt gewahrt bleibt. Ohne diese Hilfe wäre es sehr wahrscheinlich, dass der 

Finanzsektor – aufgrund der Dominoeffekte – durch Liquiditätsabflüsse in Schieflage 

gerät. Es geht also um Liquiditätshilfen, welche die Kosten einer Krise minimieren. 

Gleichzeitig ist es eine Versicherungsleistung in einem unerwarteten Krisenszenario. 

Dass ein solches zuvor kaum vorstellbares Szenario eintreten kann, hat sich bei-

spielsweise in Irland und Island in der Immobilien- und Finanzkrise gezeigt (Gächter, 

M., persönliche Kommunikation, 7. November 2022).

Die direkten finanziellen Kosten einer IWF-Mitgliedschaft Liechtensteins schätzt 

die Regierung auf rund eine halbe Million Franken pro Jahr. Zudem verlangt eine 

IWF-Mitgliedschaft die Hinterlegung eines Teils einer noch festzulegenden Quote. 

Laut Schätzungen der Regierung würde diese im Bereich von 100 bis 150 Millionen 

Franken zu liegen kommen, wovon 25% effektiv einbezahlt werden müssten. Diese 

Einlage kann im Krisenfall jederzeit – auch ohne Zustimmung des IWF – abgerufen 

werden (Regierung, 2022e).
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9 | �Schutz kritischer Infrastrukturen

Zur Krisenvorsorge gehört auch der Schutz kritischer Infrastrukturen. Je besser diese 

geschützt sind, desto widerstandsfähiger ist eine Gesellschaft bei Schadensereig-

nissen oder Katastrophen. Ein Staat oder eine Region kann schneller zur Normalität 

zurückkehren, wenn die Grundbedürfnisse der Bevölkerung gedeckt sind. 

In Liechtenstein und in der Schweiz sind die jeweiligen Betreiber eigenverantwortlich 

für den Schutz «ihrer» kritischen Infrastruktur zuständig, beispielsweise die Ge-

meinden für eine sichere Wasserversorgung (Regierung, 2022a). In beiden Ländern 

gibt es keine gesetzliche Grundlage, um Betreiber von kritischen Infrastrukturen zur 

Ausarbeitung von Sicherheitsplanungen zu verpflichten. Ob diese freiwillige Eigen-

verantwortung wirkt, ist unklar. Laut Regierung wurden in Liechtenstein im Zuge der 

Systemanalyse im Jahr 2017 sämtliche Betreiber von kritischen Infrastrukturen zur 

Mitarbeit eingeladen, diese hätten allerdings «zurückhaltend» auf das Angebot re-

agiert, mit Unterstützung des Amtes für Bevölkerungsschutz eine betriebsspezifische 

Sicherheitsplanung zu erarbeiten (Regierung, 2022f). 

Die Behörden haben also im Krisenfall keinen vollständigen Überblick darüber, wie 

lange die kritischen Infrastrukturen beispielsweise bei einem Stromausfall betrieben 

werden könnten. Im Zuge der sich abzeichnenden Energiemangellage im Herbst 

2022 wurde dieser Umstand auch in der Schweiz diskutiert. Das Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz hat vom Bundesrat den Auftrag erhalten, abzuklären, ob eine 

Meldepflicht für sicherheitsrelevante Vorfälle und Ausfälle eingeführt werden soll. 

Ebenfalls wird die Einführung von sektorenübergreifenden Vorgaben in Bezug auf 

die Resilienz der kritischen Infrastrukturen geprüft (BABS, 2022a).
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tualitäten vorzusorgen und die entsprechenden personellen und materiellen Res-

sourcen vorzuhalten. So kann Liechtenstein beispielsweise die Notversorgung der 

Bevölkerung mit Energie, Lebensmitteln oder medizinischen Produkten nicht aus 

eigener Kraft sicherstellen. Während in anderen Ländern im Katastrophenfall auf 

Einsatzkräfte aus nicht betroffenen Landesteilen zurückgegriffen werden kann, fehlt 

in Liechtenstein ein solches Hinterland. Bei einer grösseren Katastrophe wäre in 

Liechtenstein ein grosser Teil der Bevölkerung direkt betroffen. Dies macht die Situa-

tion besonders anspruchsvoll (ABS, 2022c). Abkommen mit den Nachbarstaaten für 

verschiedene Notlagen sind von zentraler Bedeutung. 

10.1 Abkommen mit der Schweiz

Durch den Zollvertrag und andere Vereinbarungen kann Liechtenstein bei einer 

Katastrophe auf Hilfe aus der Schweiz zählen. Im Gegenzug haben auch Massnah-

men, die in der Schweiz ergriffen werden, direkte Auswirkungen auf Liechtenstein. 

Folgende Vereinbarungen betreffen den Bevölkerungsschutz:

Zivilmilitärische Zusammenarbeit: Das «Abkommen zwischen der Schweize- 

rischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die gegenseiti-

ge Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen» ist im Jahr 2006 

in Kraft getreten. Es regelt die Rahmenbedingungen für freiwillige Hilfeleistungen 

im Katastrophenfall im anderen Vertragsstaat (Regierung, 2022a). Hilfeleistungen 

können mittels Hilfskräften, Materialien oder auch durch die Zusammenarbeit im 

Bereich Warnung, Alarmierung und Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die 

Bevölkerung erfolgen. Um dieses Abkommen umzusetzen, wurde der Landesterrito-

rial-Verbindungsstab des Schweizer Militärs gegründet, der aus vier bis fünf Offizie-

ren besteht. Er arbeitet mit dem Landesführungsstab in Liechtenstein zusammen, 

eruiert Bedürfnisse und prüft, inwieweit das Militär im Bedarfsfall helfen kann. Im 

Zuge der Covid-19-Pandemie wurde beispielsweise festgelegt, dass Angehörige der 

Schweizer Armee in liechtensteinischen Alters- und Pflegeheimen ausgeholfen hät-

ten, wenn es zu personellen Engpässen gekommen wäre (Vogt, 2022). Zentral ist: 

Die gegenseitige Hilfeleistung ist freiwillig. Liechtenstein kann um Hilfe ansuchen; 

dass tatsächlich geholfen wird, ist jedoch nicht garantiert. 

10 | �Abkommen mit den Nachbarstaaten
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die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen. Bei 

einer Mangellage muss der Staat jedoch die Versorgung sicherstellen. Liechtenstein 

ist über den Zollvertrag in die wirtschaftliche Landesversorgung der Schweiz einge-

bunden. Diese führt Pflichtlager mit lebenswichtigen Gütern27 und sorgt dafür, dass 

die Bevölkerung mit wesentlichen Dienstleistungen (z. B. Logistik, Informations- und 

Kommunikationstechnologien) versorgt wird (siehe Kapitel 6.2) (ABS, 2022d).

Zusammenarbeit zur Bewältigung einer Epidemie: Das Schweizer Epidemien- 

gesetz ist auf Basis des Zollvertrages auch in Liechtenstein anwendbar. Es sieht vor, 

dass die Krisenbewältigung vom Bund koordiniert wird. Liechtenstein ist den Kanto-

nen in bestimmten Bereichen gleichgestellt. Auch das Schweizer Tierseuchengesetz 

ist in Liechtenstein anwendbar (ABS, 2022d). Im Detail bestehen noch offene Fragen. 

So besitzt der Schweizer Bundesrat in besonderen und ausserordentlichen Lagen auf 

dem Verordnungsweg mehr Handlungsspielraum als die liechtensteinische Regie-

rung, welche je nach Situation die Zustimmung des Landtages benötigt. Lediglich 

der Landesfürst könnte gestützt auf Art. 10 der Landesverfassung selbstständig und 

unmittelbar Verordnungen erlassen, die ihre Grundlage nicht in einem Gesetz finden. 

Es ist deshalb nicht immer klar, welche Regelungen getroffen werden müssen, damit 

Normen gleichzeitig mit der Schweiz in Kraft treten können.

Spitalkooperationen mit St. Gallen und Graubünden: Die Vereinbarungsspitäler 

helfen Liechtenstein bei einer Katastrophe durch die Aufnahme von Patienten, wobei 

Hilfe im Katastrophenfall nur in der Vereinbarung mit St. Gallen explizit festgehalten 

wurde. Liechtensteiner Patienten sind den Einwohnern des jeweiligen Kantons gleich-

gestellt, es besteht eine Aufnahmepflicht «im Rahmen der Möglichkeiten» (ABS, 

2022d). 

Technische Zusammenarbeit: Es bestehen Vereinbarungen betreffend der Teilnah-

me Liechtensteins am Sicherheitsfunknetz «Polycom», am Meldevermittlungssystem 

«VULPUS-Telematik» und am Alarmierungssystem «Polyalert» (ABS, 2022d).

27	  �Nahrungs- und Futtermittel, Wasser, Rohstoffe für Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe, Energieträger. 



5910.2 Abkommen mit Österreich

Auch mit Österreich hat Liechtenstein ein Abkommen über die gegenseitige Hilfe- 

leistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen abgeschlossen28. Analog 

zur Vereinbarung mit der Schweiz regelt es die Rahmenbedingungen für freiwillige 

Hilfeleistungen durch Hilfsmannschaften oder Material. Auch hier gilt: Österreich 

ist nicht verpflichtet, Hilfskräfte nach Liechtenstein zu entsenden. Das Abkommen 

beruht auf Freiwilligkeit. Liechtenstein hat über Österreich auch Zugang zum EU- 

Katastrophenschutzverfahren, obwohl liechtensteinische Einsatzkräfte mangels per-

soneller und technischer Ressourcen nicht aktiv an diesem EU-Programm mitarbei-

ten (Regierung, 2020). Je nach Art der Katastrophe kann über diesen Mechanismus 

Hilfe unterschiedlichster Art angefordert werden, beispielsweise Unterstützung bei 

Such- und Rettungsmassnahmen, Waldbrandbekämpfung, Einsatz von medizi- 

nischem Fachpersonal etc.

10.3 Polizeiliche Kooperation mit beiden Nachbarländern

Seit 2001 ist der trilaterale Vertrag zwischen Liechtenstein, der Schweiz und Öster-

reich betreffend die Zusammenarbeit der Sicherheits- und Zollbehörden29 in Kraft. In 

der Folge richteten die Länder ein gemeinsames grenzpolizeiliches Verbindungsbüro 

ein. Darüber hinaus wurde die bilaterale Zusammenarbeit mit der Schweiz im Poli-

zeibereich weiter ausgebaut. Die enge Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen 

Grenzwachtkorps auf liechtensteinischem Hoheitsgebiet wurde 2013 aufgrund der 

Schengen-Assoziierung Liechtensteins und der Schweiz erweitert (Regierung, 2013). 

Die polizeiliche Zusammenarbeit entlastet Liechtenstein insbesondere im Bereich des 

Grenzschutzes, aber auch im Asylwesen bzw. bei der Bewältigung von Flüchtlings-

strömen, etwa infolge bewaffneter Konflikte (Frommelt, 2016).

Liechtenstein ist zudem Mitglied des Ostschweizer Polizeikonkordats (OSTPOL), dem 

sieben Ostschweizer Kantone sowie die Städte Chur und St. Gallen angehören. Die Mit-

glieder arbeiten in den Bereichen Ausbildung, Ausrüstung, Aufgabenbewältigung und 

Auftreten im Hinblick auf gemeinsame Einsätze verstärkt zusammen (ABS, 2022d).

28	  �LGBI. 1996 Nr. 26.
29	  �LGBI. 2017 Nr. 186.
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11 | �Krisenmanagement und Zuständigkeiten bei 
Gefährdungssituationen

11.1 Verantwortlichkeiten im Bevölkerungsschutzgesetz

Grundlage für die Krisenvorsorge ist das Bevölkerungsschutzgesetz. Es dient als Basis für 

den Schutz der Bevölkerung, ihrer Lebensgrundlagen und der Kulturgüter in allen Not-

lagen. Es nimmt Land und Gemeinden organisatorisch und finanziell in die Pflicht und 

regelt die Zuständigkeiten der Krisenorgane: Amtsstellen, Landespolizei, Rettungs- und 

Hilfsdienste (Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz, Forstdienste, Schutz- und Wehrorganisatio-

nen usw.). Das Gesetz unterscheidet drei Stufen: 

	� Normale Lage: Situation, die selbstständig mit eigenen Mitteln der Gemeinde und 

mit den zuständigen Rettungs- und Hilfsdiensten der Gemeinden zu bewältigen ist. 

	� Besondere Lage: Situation, die nicht mehr von einer Gemeinde selbstständig 

bewältigt werden kann, die von der betroffenen Gemeinde als kritisch eingeschätzt 

wird oder einer Lagebeurteilung durch Fachleute bedarf. 

	� Ausserordentliche Lage: Situation, bei dem organisierte Hilfe von aussen nötig ist 

(ABS, 2022d).

Ausserordentlich ist die Lage auch dann, wenn beispielsweise: 

	� das ganze Land von einem Schadensereignis betroffen ist,

	� die Bewältigung eines Ereignisses Wochen bis Monate dauert,

	� ein Ereignis mehrdimensional ist (d. h. verschiedene Bereiche der öffentlichen Ver-

waltung tangiert sind),

	� ein Ereignis ohne internationale Hilfe nicht bewältigt werden kann, 

	� Entscheide getroffen werden müssen, die in den Zuständigkeitsbereich der  

Regierung fallen,

	� und / oder ein Ereignis zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Lebensgrundlagen 

der betroffenen Bevölkerung führt (ABS, 2022d).

Eintritt und Ende einer ausserordentlichen Lage müssen immer von der Regierung 

beschlossen werden (ABS, 2022d). Land und Gemeinden tragen die Führungs- 

verantwortung im Bereich Bevölkerungsschutz. Zum Sicherheitsverbund gehören auch 

verschiedene staatliche und private Akteure sowie Behörden anderer Staaten, mit denen 

Verträge und Abkommen geschlossen wurden (ABS, 2023). 
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11.2 Führungsstruktur in Notlagen

Bei besonderen und ausserordentlichen Lagen kommt der Landesführungsstab30 

zum Einsatz. Ihm obliegt die strategische Führung des Bevölkerungsschutzes. Dazu 

gehört die Anordnung von Hilfs- und Schutzmassnahmen, die Warnung und In-

formation der Öffentlichkeit, die Koordination der in den Gemeinden eigenständig 

umgesetzten Massnahmen sowie der Wiederaufbau der Infrastruktur31. Neben dem 

Innenministerium (Vorsitz) sind die Landespolizei, das Amt für Bevölkerungsschutz, 

das Amt für Tiefbau und Geoinformation, das Amt für Gesundheit und die Gemein-

den im Stab vertreten (Staatskalender.li).

30	  �Da es sich bei der Covid-19-Pandemie um eine «Gesundheitslage» gehandelt hat, war ein Pandemiestab unter der 
Leitung des Gesundheitsministers für die Lagebewältigung verantwortlich und nicht wie bei anderen Gefährdungs- 
situationen das Innenministerium (Goop, 2020). 

31	  �LGBI. 2007 Nr. 139, Art. 10.

Abbildung 10: Sicherheitsverbund Liechtenstein

Quelle: ABS (2023)
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62 Abbildung 11: Die Führungsmatrix im Bevölkerungsschutz

Quelle: ABS (2015)
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Handlungsbedarf im Bereich des Bevölkerungsschutzes wurde vor allem durch die 

im Jahr 2012 erstellte Gefährdungsanalyse aufgezeigt. Sie machte deutlich, dass 

Liechtenstein auf die 28 als landesrelevant eingestuften Risiken nur ungenügend 

vorbereitet ist. 2016 beschlossen Land und Gemeinden, die zivilen Führungsstäbe 

neu zu organisieren und anstelle von elf Gemeindeführungsstäben je einen für 

das Oberland und das Unterland zu schaffen. Diese beiden Führungsorgane der 

Gemeinden (FOG) sind seit 2019 einsatzbereit. Ihre Aufgabe ist es, bei Grossereig-

nissen, die zu besonderen oder ausserordentlichen Lagen führen, die strategischen 

Entscheide des Landesführungsstabes in den Gemeinden umzusetzen. Während der 

Covid-19-Pandemie kamen die FOG erstmals zum Einsatz. Sie organisierten unter 

anderem Gemeinde-Hotlines für Hilfsbedürftige und rekrutierten einen Pool von 

freiwilligen Helfern (FOG, 2020).
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Ein adäquater Bevölkerungsschutz ist nur mit Unterstützung einer eigenverantwort-

lich handelnden Bevölkerung möglich (Regierung, 2022g). Krisenkommunikation ist 

eine Gratwanderung und entscheidend, ob es zu einer Eskalation oder Deeskalation 

kommt (Saurugg, 2022). In Liechtenstein erfolgt die Information der Bevölkerung 

zur Katastrophenvorsorge dreistufig: Informieren und sensibilisieren (Stufe 1), war-

nen im Vorfeld eines sich abzeichnenden Ereignisses (Stufe 2), alarmieren bei Eintritt 

(Stufe 3). Die Zuständigkeiten sind klar definiert (ABS, 2022d). Je nach Ereignis 

stehen der Regierung bzw. den zuständigen Organen neben dem Sirenenalarm 

auch Medienkonferenzen und das Internet zur Verfügung, um die Bevölkerung zu 

warnen oder zu alarmieren. Zudem ist Liechtenstein in das schweizerische Warn- 

system «Alertswiss» eingebunden, mit dem alle Personen erreicht werden können, 

die diese App auf ihrem Smartphone installiert haben. Auch über die App von 

MeteoSchweiz kann lokal vor Naturgefahren gewarnt werden, da diese Applikation 

mit «Alertswiss» verknüpft ist. Die Regierung geht davon aus, dass auf diese Weise 

die Hälfte der Bevölkerung erreicht werden kann (Regierung, 2022a). Für den Fall, 

dass alle Kommunikationssysteme ausfallen, stehen seit Februar 2023 zudem in al-

len Gemeinden Notfalltreffpunkte zur Verfügung. Dort werden im Katastrophenfall 

Informationen weitergegeben und Notrufe entgegengenommen (siehe Kapitel 12.1). 

Die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 in Deutschland mit über 180 Toten 

hat gezeigt, dass Warnungen über Apps und Sirenen nicht ausreichen (MDR, 2022). 

Um die Bevölkerung rascher alarmieren zu können, müssen in der EU seit Ende 

2022 alle in einem Mobilfunknetz eingebuchten Geräte via Cell Broadcast 

(EU-Alert) erreichbar sein. Ausserhalb Europas wird diese Warntechnologie schon 

länger eingesetzt, zum Beispiel in den USA, in Japan oder Neuseeland (Wikipedia, 

2022), in der Schweiz und in Liechtenstein dagegen noch nicht. In der Schweiz 

werden derzeit die Einsatzmöglichkeiten untersucht (Studer, L., persönliche Kommu-

nikation, 9. Dezember 2022). Sollte die Schweiz das System einführen, würde Liech-

tenstein sich laut Regierung einer entsprechenden Lösung anschliessen, allerdings 

nur «sofern wirtschaftlich vertretbar und technisch machbar» (Regierung, 2022a).
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12 | �Hilfs- und Rettungsorganisationen

12.1 Zivil- und Gemeindeschutz

Liechtenstein verfügt weder über ein eigentliches Zivilschutzgesetz noch über eine 

Dienstpflicht. Jedoch besagt Artikel 44 der Landesverfassung: «Jeder Waffen- 

fähige ist bis zum zurückgelegten 60. Lebensjahre im Falle der Not zur Verteidi-

gung des Vaterlandes verpflichtet.»32 Dieser 1921 festgeschriebene Artikel kam 

jedoch nie zum Einsatz. Das Liechtensteiner Militär wurde 1868 abgeschafft. In den 

1940er-Jahren gab es allerdings einen Landdienst, bei dem alle jungen Männer ver-

pflichtet wurden, jeweils eine Anbauperiode lang landwirtschaftlichen Arbeitsdienst 

zu leisten. Zudem wurden 1943 alle in Liechtenstein wohnhaften Männer und 

Frauen zwischen 16 und 60 Jahren per Verordnung zum Arbeitsdienst verpflichtet, 

jedoch nur teilweise einberufen. 1947 wurden der Landdienst und die allgemeine 

Arbeitspflicht wieder aufgehoben (Burgmeier, 2011). 1961 verabschiedete der Land-

tag ein Zivilschutzgesetz, das sich in weiten Teilen am Schweizer Pendant orientierte 

und den Zivilschutz auf eine gesetzliche Grundlage gestellt hätte. Das Gesetz wurde 

jedoch an der Urne mit einer Dreiviertelmehrheit abgelehnt. Der Kritikpunkt: Das 

Gesetz hätte nicht nur den Ausbau der öffentlichen Schutzbauten vorangetrie-

ben, sondern die Regierung auch ermächtigt, Vorschriften für den Ausbau privater 

Schutzräume zu erlassen – ein Punkt, der von den Stimmbürgern nicht goutiert 

wurde (Volksblatt, 1962).

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, eine Freiwillige Feuerwehr zu unterhal-

ten. Eine entsprechende Pflicht in Bezug auf Zivilschutzgruppen gibt es nicht. Trotz-

dem sind seit den 1980er-Jahren in einzelnen Gemeinden entsprechende Gruppen 

entstanden, die sich jedoch nur um den Unterhalt und die Pflege der öffentlichen 

Zivilschutzanlagen kümmern und damit bei Weitem nicht das umfassende Aufga-

benfeld des Zivilschutzes abdecken wie ihr Pendant in der Schweiz (siehe Kapitel 14.1) 

(EBP, 2020).

12.1.1 Aufbau Gemeindeschutz

Um die dringendsten Lücken im Katastrophenschutz zu schliessen, bauen die Ge-

meinden seit Sommer 2021 die Strukturen für einen «Gemeindeschutz» auf. In des-

sen Zuständigkeit fallen zwar jene Aufgaben, die der Sicherheit des Landes dienen, 

32	  �LGBI. 1921.015.



65aber bisher von keiner Hilfsorganisation abgedeckt werden. Von 13 identifizierten 

Handlungsfeldern wurden vier als prioritär eingestuft (EBP, 2020).

Zunächst wurde der Fokus auf die Errichtung der Notfalltreffpunkte gelegt, die seit 

Anfang Februar 2023 einsatzbereit sind (EBP, 2020). Bis 2025 sollen schrittweise 

Personen für die Erfüllung der anderen drei Aufgaben rekrutiert werden. Bis Februar 

2023 konnten die Gemeinden rund 230 Personen für ihre Gemeindeschutzgruppen 

gewinnen (John, A., persönliche Kommunikation, 17. Februar 2023). Die Grundaus-

bildung für den Gemeindeschutz dauert einen Tag, danach folgen einzelne Übun-

gen oder Abendkurse. Zusätzlich sind rund 50 Personen in den Zivilschutzgruppen 

verschiedener Gemeinden tätig, die ebenfalls in einzelnen Abendkursen ausgebildet 

wurden. 

Es ist klar festzuhalten: Bezüglich des Aufgabenspektrums, der technischen und 

personellen Ressourcen, des Professionalisierungsgrads und der Ausbildung sind die 

Gemeindeschutz- und Zivilschutzgruppen in Liechtenstein nicht mit dem Schweizer 

Zivilschutz vergleichbar (siehe Kapitel 14.1). 

Leistungsauftrag Aufgabe

Notfalltreffpunkte Bei einem grossräumigen oder lang andauernden Stromausfall oder anderen 

Schadensereignissen pro Gemeinde / Weiler mindestens einen Notfalltreff-

punkt mit Notstromversorgung betreiben. Die Bevölkerung wird dort infor-

miert und kann Hilfegesuche abgeben.

Verpflegung Verpflegung von Bevölkerung und von im Einsatz stehenden Organisationen 

des Sicherheitsverbunds.

Notunterkünfte und 

Betreuung

Unterbringung und Versorgung von Menschen, die ihren Wohnraum verlas-

sen müssen, und / oder von in grosser Zahl ankommenden Schutzsuchenden. 

Dies umfasst auch: Bereitstellung von Informationen, Strom, medizinischer 

Grundversorgung.

Evakuierungen Bei (drohenden) Grossschadensereignissen Teile der Bevölkerung aus einem 

Schadensgebiet vorsorglich oder nachgelagert evakuieren.

Tabelle 1: Prioritäre Aufgabenfelder des Gemeindeschutzes 

Quelle: EBP (2020)



66 Tabelle 2: Vergleich Zivilschutz Schweiz und Zivil-/Gemeindeschutz Liechtenstein 

Quellen: BABS (2022b), John, A., persönliche Kommunikation, 5. April 2023

Fokus Zivilschutz CH Zivil-/Gemeindeschutz FL

Grundausbildung 10 bis 19 Tage (zusätzlich sind 

Spezial- und Kaderausbildungen 

möglich)

1 Tag (Grundausbildung Notfall-

treffpunkt)

Wiederholungskurse 3 bis 21 Tage pro Jahr Zirka 4 Abende pro Jahr

Dienstpflicht Maximal 245 Diensttage (für 

Männer im Alter von 18 bis 36 

Jahren, die nicht Militär- oder 

Zivildienst leisten)

Keine

12.2 Freiwillige Feuerwehr – die Organisation für alle Notlagen 

Mit 620 Mitgliedern ist die Freiwillige Feuerwehr33 mit Abstand die grösste Blaulicht-

organisation in Liechtenstein. Wie in Kapitel 12.1 beschrieben verfügt Liechtenstein 

derzeit weder über eine Armee noch über einen personell und materiell leistungs-

fähigen Zivilschutz. Zudem sind die Ressourcen der Landespolizei und des Rettungs-

wesens begrenzt. Deshalb ist die Feuerwehr die einzige Einsatzorganisation, die 

derzeit in der Lage ist, auch auf grössere und komplexe Schadenslagen zu reagieren. 

Dazu zählen beispielsweise die Bergung und Erstversorgung von Verletzten, die Ab-

wehr von Hochwasserschäden, das Auffangen von gefährlichen Stoffen auf Gewäs-

sern oder die Räumung gefährdeter Gebäude. Die Feuerwehr ist damit ein zentraler 

Akteur in nahezu allen Szenarien, die für die Gefährdungsanalyse relevant sind. Um 

die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren zu überprüfen, wurde 2015 eine 

umfassende Leistungsanalyse durchgeführt. Diese kam unter anderem zu folgenden 

Ergebnissen (EBP, 2015):

	� Ausserordentliche Lagen nicht ohne fremde Hilfe zu bewältigen: Die Feu-

erwehren sind bezüglich des Personals, Materials, der Ausbildung und Einsatz-

planung auf Einsätze für normale Lagen ausgerichtet. Im Zusammenwirken aller 

oder mehrerer Feuerwehren des Landes können allenfalls auch solche für be-

sondere Lagen bewältigt werden. Dabei stossen die Feuerwehren jedoch an die 

33	  Gemeindefeuerwehren und Betriebsfeuerwehren. 



67Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, und es müssen Abstriche in Kauf genommen 

werden. Für ausserordentliche Lagen sind die liechtensteinischen Feuerwehren 

weder konzipiert noch verfügen sie über die notwendigen Ressourcen. Hilfe aus 

dem Ausland wäre dann nötig. Bei überregionalen Ereignissen wie Sturm oder 

Hochwasser wäre diese jedoch nicht garantiert (EBP, 2015).

	� Durchhaltefähigkeit mangels Unterstützung kaum gewährleistet: Gerade 

bei länger andauernden Ereignissen ist die Durchhaltefähigkeit der liechtenstei-

nischen Feuerwehren begrenzt. Denn es gibt keine Einsatzmittel der zweiten 

Staffel. Gemeint ist damit beispielsweise ein leistungsfähiger Zivilschutz wie in 

der Schweiz, der die Feuerwehrleute im Einsatz entlasten könnte. Eine wei- 

tere Herausforderung ist, dass bei Grossereignissen das ganze Land oder weite 

Landesteile betroffen sind, sodass im Inland kaum Personalreserven aus nicht 

betroffenen Gebieten zur Verfügung stehen. Bei einem solchen Ereignis ist damit 

zu rechnen, dass Angehörige der Feuerwehren selbst direkt betroffen sind und 

somit dem Kommando nicht folgen können. Unklar ist auch die Bereitschaft der 

Arbeitgeber, Einsatzkräfte für längere Einsätze freizustellen (EBP, 2015).

Im Weiteren förderte die Analyse folgende Erkenntnis zutage: Bei Grossereignissen 

bestehen Defizite im Bereich der Kommandostrukturen, der Einsatzpläne, der Mate-

rialressourcen, der Rettungskette34, des Kulturgüterschutzes, des Schutzes kritischer 

Infrastrukturen oder von Gefahrengutunfällen in der Industrie. Aufgrund dieser Ana-

lyse wurden seither beispielsweise die Führungsstrukturen, der Kulturgüterschutz 

und die Massnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen angepasst (Banzer, E., 

persönliche Kommunikation, 19. Januar 2023). Die Autoren der Analyse kommen 

zum Schluss, dass es weder finanzierbar noch faktisch umsetzbar wäre, die Feuer-

wehren und den gesamten Sicherheitsverbund in die Lage zu versetzen, besondere 

und ausserordentliche Lagen autonom zu bewältigen (EBP, 2015).

34	  Es gibt keine definierten Abläufe, wie mit einer grösseren Anzahl verletzter Personen umzugehen ist (EBP, 2015).
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Tabelle 3: Vergleich Mitgliederzahlen Freiwillige Feuerwehren im Verhältnis zur 
Wohnbevölkerung, 2022 

Quellen: BFS (2022), AS (2022b), FKS (2022), eigene Berechnungen

Kanton / Staat Einwohner Feuerwehrleute Pro 1´000 Einwohner

Uri 37’262 1’491 40

Nidwalden 44’101 1’136 26

Graubünden 201’665 3’884 19

Obwalden 38’523 723 19

Liechtenstein 39’444 622 16

Glarus 41’448 613 15

St. Gallen 524’991 4’18835 8

35	  �Die Stadt St. Gallen verfügt über eine Berufsfeuerwehr. Es sind rund um die Uhr zwei Dienstzüge mit je elf Einsatzkräf-
ten im Dienst (www.fwzssg.ch).

36	  �Der Kanton Genf fehlt in dieser Erhebung.
37	  �Die Feuerwehr Schellenberg hat mit rund 18% den höchsten Frauenanteil, Mauren und Triesenberg haben keine Frauen 

in ihren Reihen (ABS, 2022d). 

12.2.1 Personalsituation bei den Freiwilligen Feuerwehren 

Obwohl den Freiwilligen Feuerwehren im Katastrophenschutz eine herausragende 

Bedeutung zukommt, gibt es keinen definierten Personalsollbestand. Wie ein Ver-

gleich mit den Nachbarkantonen und Kantonen mit vergleichbarer Bevölkerungszahl 

zeigt, rangieren sie punkto Personalstärke eher am unteren Ende der Skala. Dies, 

obwohl die Schweiz bei Grossereignissen zusätzlich auf Hilfskräfte des Zivilschutzes 

und der Armee zurückgreifen kann.

In der Schweiz sind insgesamt rund 77’000 Feuerwehrleute in 1’200 Feuerwehr-

korps im Einsatz, fast 11% davon sind Frauen36 (in Liechtenstein beträgt der Frauen- 

anteil rund 5.5%37) (FKS, 2022). Anders als in Liechtenstein bezahlen Frauen und 

Männer in den meisten Schweizer Kantonen eine Ersatzabgabe von bis zu mehreren 



69hundert Franken pro Jahr, wenn sie nicht in der Feuerwehr aktiv sind (Frei, 2021)38. 

In Liechtenstein erfolgt die Rekrutierung mehrheitlich in Eigenregie der Feuerwehren 

und meist auch auf deren Kosten. 

Eine weitere Herausforderung ist die Tagesverfügbarkeit der Feuerwehrangehörigen, 

da Wohn- und Arbeitsort immer seltener gleich sind (EBP, 2015). Darüber hinaus 

gibt es zahlreiche Mitglieder, die zum Beispiel auch bei einem Wohnortwechsel in 

ihrer angestammten Gemeindefeuerwehr bleiben. So wohnt beispielsweise mehr 

als jedes dritte Mitglied der Feuerwehr Vaduz in einer anderen Gemeinde, teilweise 

sogar in der Schweiz. Bei den meisten anderen Feuerwehren sind zwischen 20 und 

25% der Mitglieder nicht in der «Einsatzgemeinde» wohnhaft. Das wirkt sich auf 

die Einsatzfristen aus. So sollten innerhalb von zehn Minuten mindestens acht  

Feuerwehrleute am Einsatzort eintreffen (ABS, 2022d).

12.3 Weitere Rettungs- und Hilfsorganisationen

Zu den Rettungs- und Hilfsorganisationen in Liechtenstein gehören auch sechs  

Samaritervereine, eine Bergrettung, eine Rettungshundeführergruppe und eine 

Wasserrettung. Per Ende 2022 hatten sie zusammen 221 Mitglieder. Die Gewinnung 

von Neumitgliedern stellt bei allen Hilfsorganisationen zunehmend eine Herausforde-

rung dar. Die Aktiven-Bestände der Rettungsorganisationen können nur dank grosser 

Anstrengungen bei der Mitgliederanwerbung aufrechterhalten werden (Regierung, 

2022a). Verschiedene Organisationen wie beispielsweise die Samariter und die Zivil-

schutzgruppen tun sich zudem schwer, junge Nachwuchskräfte zu rekrutieren, wie 

eine Auswertung der aktuellen Mitgliederlisten zeigt. Demnach ist beispielsweise etwa 

jedes dritte Mitglied eines Samaritervereins über 60 Jahre alt (ABS, 2022d).

38	  �Auch in Liechtenstein könnten die Gemeinden die Bewohner zum Pflichtdienst aufbieten. In Artikel 5 des Feuer-
wehrgesetzes heisst es, dass grundsätzlich alle Einwohner im Alter von 18 bis 60 Jahren feuerwehrpflichtig sind, die 
Gemeinden jedoch nach Möglichkeit die Feuerwehr aus freiwilligen Dienstleistenden zusammenstellen sollen  
(LGBI. 1990 Nr. 43, Art. 5).
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13 | �Fazit Krisenvorsorge

	� Finanzielle Absicherung bei Naturgefahren: Liechtensteins Unternehmen 

und Privathaushalte sind durch eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden 

gut geschützt. Das stärkt die Resilienz und verhindert, dass der Staat bei gros- 

sen Schadensereignissen beim Wiederaufbau von privaten Gebäuden finanziell 

einspringen muss. Ausserdem gibt es mit dem Zugang zum Schweizer Elementar- 

schadenpool eine weitere Rückfallebene. Mit einem IWF-Beitritt könnte Liech-

tenstein bei Katastrophen die notwendige Liquidität durch günstige Kredite 

erhalten. Dass eine obligatorische Erdbebenversicherung derzeit politisch disku-

tiert wird, ist angesichts des grossen potenziellen Schadensausmasses ebenfalls 

zu begrüssen. 

	� Schutz kritischer Infrastrukturen: Die Betreiber kritischer Infrastrukturen 

müssen diese eigenverantwortlich schützen und entsprechende Notfallpläne 

bereithalten. Dass die Behörden keinerlei Überblick haben, wie gut die einzel-

nen Infrastrukturbetreiber vorgesorgt haben, erscheint hingegen fahrlässig. Im 

Katastrophenfall ist es unerlässlich, dass die entsprechenden Stellen wissen, wie 

lange kritische Infrastrukturen beispielsweise bei einem Blackout per Notstrom 

betrieben werden können und wie die konkrete Notfallplanung aussieht. 

	� Abkommen mit den Nachbarstaaten: Durch einzelne Abkommen mit den 

Nachbarstaaten sorgt Liechtenstein für Notlagen vor. Allerdings basieren die 

Abkommen zum Katastrophenschutz auf Freiwilligkeit. Auch das Abkommen 

zur Spitalkooperation mit St. Gallen und Graubünden gibt keine Garantien – es 

besteht lediglich eine Aufnahmepflicht «im Rahmen der Möglichkeiten». Unklar 

bleibt, ob die Spitäler bei überlasteten Intensivstationen beispielsweise wäh-

rend einer Pandemie oder bei einer grossflächigen Naturkatastrophe weiterhin 

Patienten aus Liechtenstein aufnehmen würden. Auch ein Stromabkommen auf 

Staatsebene fehlt bislang. Wie die Pandemie gezeigt hat, ist auch von freund-

schaftlich verbundenen Nachbarländern nicht zwingend Solidarität zu erwarten. 

Die Schweiz blieb Liechtenstein in der Covid-19-Pandemie zwar wohlgesonnen – 

Masken und Impfstoffe wurden geliefert, und es hätten bei einem medizinischen 

Engpass sogar Sanitäter aus der Schweiz ausgeholfen. Eine Garantie, dass Liech-

tenstein auch bei der nächsten Notlage erneut so wohlwollend behandelt wird, 

gibt es aber nicht. 



71	� Sicherheitsverbund: Der Aufbau der Führungsorgane der Gemeinden und des 

Gemeindeschutzes waren wichtige Schritte, um personelle Lücken im Bevölke-

rungsschutz zu schliessen. Allerdings ist nicht definiert, wie viele Mitglieder die 

Hilfs- und Rettungsorganisationen haben müssen, um ihre Pflicht erfüllen zu 

können. Es gibt nach wie vor zahlreiche Bereiche im Bevölkerungsschutz, die 

nicht oder nur unzureichend abgedeckt werden können. Liechtenstein sollte 

seine Verantwortung wahrnehmen und in der Krisenvorsorge deutlich mehr tun, 

wie der Vergleich mit anderen Staaten zeigt (siehe Kapitel 14).
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14 | �Pflichtdienst: Blick über die Grenzen
TEIL 5 – PFLICHTDIENSTE UND ANDERE MODELLE 

Kapitel 12 hat gezeigt, dass die liechtensteinischen Hilfs- und Rettungsorganisationen 

zwar normale Lagen gut bewältigen können, bei besonderen und ausserordent- 

lichen Lagen aber rasch an ihre Grenzen stossen. Durch die Kleinheit des Landes ist 

es auch bei bester Vorbereitung unrealistisch, Grossereignisse ohne Hilfe aus dem 

Ausland zu bewältigen. Dies entbindet Staat und Gesellschaft jedoch nicht ihrer 

Verantwortung. Liechtenstein kann Solidarität von seinen Nachbarstaaten nur dann 

erwarten, wenn es im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst bestmöglich vorgesorgt 

hat. Schliesslich basieren die Abkommen über die gegenseitige Hilfeleistung bei 

Katastrophen oder schweren Unglücksfällen mit der Schweiz und Österreich auf 

Freiwilligkeit. Ob ein Staat, der von Liechtenstein in einer Notsituation um Hilfe ge-

beten wird, eigene Bürger in das Gefahrengebiet entsendet und damit einem Risiko 

aussetzt, dürfte auch davon abhängen, ob Liechtenstein eigene Anstrengungen 

zur Krisenbewältigung unternommen hat. Da der Material- und Personalbestand 

im liechtensteinischen Katastrophenschutz weit unter dem der Nachbarländer liegt, 

scheint dahingehend eine Prüfung geboten.

Ein Blick über die Grenzen zeigt, wie andere Länder mit diesem Thema umgehen. 

Zwar setzen neben der Schweiz und Österreich nur noch wenige Länder in Europa 

auf eine Wehr- oder Schutzdienstpflicht. Seit der Annexion der Krim durch Russland 

im Jahr 2014 hat jedoch ein Umdenken eingesetzt, und mit dem Angriff Russlands 

auf die Ukraine im Februar 2022 wird in vielen Ländern über die Wiedereinführung 

einer Dienstpflicht (für Männer und Frauen) diskutiert. Es wird nach neuen Modellen 

gesucht, die jedoch nicht primär die Landesverteidigung zum Ziel haben, sondern 

auch den Umwelt- und Katastrophenschutz stärken und den Zusammenhalt in der 

Gesellschaft fördern.39 In diesem Kapitel werden einige Beispiele kurz beschrieben. 

14.1 Zivilschutz und -dienst in der Schweiz

In verschiedenen europäischen Ländern wird begrifflich strikt zwischen Zivilschutz 

(Schutz der Bevölkerung bei kriegerischen Ereignissen) und Katastrophenschutz 

(Schutz bei natur- und technikbedingten Ereignissen) unterschieden (Deutscher Bun-

39	  �Nur in Dänemark, Schweden, Estland, Finnland, Zypern, Griechenland, Österreich und der Schweiz bestand Anfang 
2022 noch eine Wehrpflicht. In diversen (insbesondere osteuropäischen) Staaten wird seit dem Ukrainekrieg über 
die Wiedereinführung diskutiert oder sie wurde bereits in die Wege geleitet (Euronews, 2022). 



73destag, 2020). Der Zivilschutz in der Schweiz umfasst beides. Er ist die zivile Orga-

nisation, die als Einsatzmittel der zweiten Staffel (zwar nach Feuerwehr, Polizei und 

Gesundheitswesen / Rettungsdienst, aber vor der Armee) die Durchhaltefähigkeit bei 

lang andauernden und schweren Ereignissen sicherstellt. Ausserdem erbringt der 

Zivilschutz spezialisierte Leistungen wie die Führungsunterstützung für die Krisen-

stäbe der Kantone und Gemeinden oder die Alarmierung der Bevölkerung. Auch 

die Bereitstellung der Schutzinfrastruktur, die Betreuung von schutzsuchenden und 

obdachlosen Personen, der Schutz von Kulturgütern, die Rettung aus Trümmern 

sowie Instandstellungsarbeiten gehören zum Aufgabenbereich des Zivilschutzes. Im 

Zuge der Covid-19-Pandemie wurde der Zivilschutz zur Entlastung des Personals im 

Gesundheitswesen eingesetzt.40 Für Männer zwischen 18 und 36 Jahren besteht 

eine Dienstpflicht in der Armee und / oder im Zivilschutz (BABS, 2020). Grundsätzlich 

gilt: Wer für militärdienstuntauglich erklärt wird, muss Zivilschutz leisten. Die Dienst-

pflicht dauert 14 Jahre und beginnt mit dem Jahr, in dem die Grundausbildung 

absolviert wird. Sie gilt nach 245 geleisteten Diensttagen als erfüllt. Die Schutz-

dienstpflichtigen haben Anspruch auf Sold und Erwerbsersatz, Verpflegung, Trans-

port und Unterkunft sowie auf eine Militärversicherung. Sie haben die dienstlichen 

Anordnungen zu befolgen und können zu Kaderfunktionen herangezogen werden 

(BABS, 2022b). Der Rückhalt, den die Wehrpflicht in der Schweiz geniesst, ist gross. 

Bei einer Volksabstimmung im Jahr 2013 sprachen sich mehr als 73% gegen eine 

Abschaffung aus (Swissvotes, 2013). 

14.1.1 Kosten und Sollbestand Zivilschutz Schweiz

Der Zivilschutz in der Schweiz kostet Bund, Kantone und Gemeinden durchschnitt-

lich rund 323 Millionen Franken pro Jahr. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl 

entspricht dies rund 40 Franken pro Einwohner. Darin enthalten sind die Kosten für 

Verwaltung, Rekrutierung, Ausbildung, Einsätze, öffentliche Schutzräume / Schutz-

anlagen, Material, Alarmierungssysteme etc. Dies zeigt eine Kostenschätzung aus 

dem Jahr 201541 (BABS, 2015). Würde Liechtenstein ähnlich viel in den Zivilschutz 

investieren wie die Schweiz, fielen Kosten von rund 1.6 Millionen Franken pro Jahr 

40	  �Von Februar 2020 bis März 2022 leisteten 41’000 Zivilschützer in der Schweiz 560’000 Diensttage insbesondere in 
Impfzentren und im Logistikbereich (BABS, 2022c). 

41	  �Für die Kostenrechnung wurden die Jahre 2011, 2012 und 2013 herangezogen.



74 an. Tatsächlich geben Land und Gemeinden für den Zivil- und Gemeindeschutz le-

diglich rund 130’000 Franken pro Jahr aus42 (John, A., persönliche Kommunikation, 

5. April 2023).

Ausserdem definiert die Schweiz für den Zivilschutz einen Sollbestand von 72’000 

Personen.43 Die Schweiz rechnet demnach mit rund acht Schutzdienstpflichtigen pro 

1’000 Einwohner. Auf Liechtenstein übertragen müssten die Zivil- und Gemeinde-

schutzgruppen rund 320 Aktive umfassen. Diese Zahl wird derzeit zwar fast erreicht, 

die Personen müssten aber deutlich länger und intensiver ausgebildet werden, als es 

derzeit der Fall ist.

14.1.2 Zivildienst

Neben dem Zivilschutz gibt es den Zivildienst, der 1996 eingeführt wurde. Zum 

Zivildienst können sich militärdiensttaugliche Personen melden, die aus Gewissens-

gründen keinen Militärdienst leisten wollen. Zivildienstleistende werden zur Unter-

stützung insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Umwelt- oder 

Kulturbereich eingesetzt. Der Zivildienst dauert mit 368 Tagen 1.5-mal so lange wie 

der Wehrdienst und ist für Personen, die vorher erwerbstätig waren, auch finanziell 

deutlich schlechter gestellt. Da bei Katastrophen und Pandemien ein erhöhter Be-

darf an Pflege und Betreuung entsteht, kann der Zivildienst auch in diesen Berei-

chen eingesetzt werden. Dank dem Zivildienst verfügt die Schweiz über ein grosses 

Reservoir an ausgebildeten und erfahrenen Pflege- und Betreuungspersonen. Die 

Vollzugsstelle für den Zivildienst «ZIVI» kann in einer Pandemie oder einer anderen 

Notlage innerhalb von vier bis sechs Wochen Zivildienstpflichtige für mehrmonatige 

Einsätze aufbieten (BAG, 2018). Das war während der Covid-19-Pandemie der Fall, 

als Zivildienstleistende beispielsweise von März bis Juli 2020 mehr als 560 Notlagen- 

einsätze in Institutionen im Gesundheits-, Sozial- und Schulwesen leisteten. Zudem 

unterstützten sie die Kantone über einen längeren Zeitraum im Contact Tracing 

(ZIVI, 2020). 

42	  �Personalaufwand (Administration, Ausbildung etc.) und Aufwand für die Instandhaltung von Schutzbauten sind in 
dieser Summe nicht einkalkuliert. 

43	  �Zusätzlich hat das Schweizer Militär einen festgelegten Effektivbestand von 140’000 Armeeangehörigen (16 pro 
1´000 Einwohner) (VBS, 2022b).
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Trotz Dienstpflicht rechnet die Schweizer Armee damit, dass sie bis Ende dieses Jahr-

zehnts nicht mehr genügend Personal rekrutieren kann. Das Eidgenössische Depar-

tement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) prüft deshalb unter 

dem Titel «Bedarfsorientierte Dienstpflicht», inwieweit neben Männern auch Frauen 

zum Militärdienst oder zu einem alternativen Zivildienst einberufen werden können. 

Auch die Option einer «Sicherheitsdienstpflicht», die eine Zusammenlegung von 

Zivildienst und Zivilschutz vorsieht, wird derzeit evaluiert. Die Variante eines obligato- 

rischen «Bürgerdienstes» wurde ebenfalls diskutiert, jedoch von der Schweizer 

Armee nicht priorisiert, da damit Kapazitäten vor allem ausserhalb des Sicherheits-

bereichs geschaffen würden (VBS, 2022c).

In der vorliegenden Studie zum Bevölkerungsschutz soll der Idee des Bürgerdienstes 

dennoch Raum gegeben werden, da sie in verschiedenen Bereichen Rekrutierungs-

probleme lösen könnte. Avenir Suisse hatte in der Publikation «Bürgerstaat und 

Bürger» Denkanstösse zu einem allgemeinen Bürgerdienst geliefert. Dieser würde 

sich grundsätzlich am schweizerischen Modell der Dienstpflicht orientieren und auch 

für Frauen und im zivilen Bereich für ausländische Staatsangehörige gelten. Dadurch 

würde die Summe der zu leistenden Dienstpflichttage stark ansteigen, was die 

Option einer Ausdehnung auf weitere Einsatzbereiche zulässt (Avenir Suisse, 2015).
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Tabelle 3: Mögliche Einsatzgebiete und Funktionen eines Bürgerdienstes

Quelle: Avenir Suisse (2015)

Militärdienst und 
Schutzdienst

Gemeinschaftsdienst Hilfe im Ausland

Armee

	� Wehrdienst in der Armee

	� Unterstützende Funktionen 

in der Verwaltung (VBS)

Zivilschutz

	� Bevölkerungsschutz

	� Rettung

	� Sanität

	� Betreuung (z. B. Asylbereich)

	� Kulturgüterschutz

	� Unterstützen polizeilicher 

Funktionen (Sichern, Bewa-

chen) 

Rettung

	� Feuerwehr

	� Katastrophenhilfe

	� Bergrettung

Soziale Dienste

	� Krankenpflege

	� Betreuung und Unterstüt-

zung (z. B. Ältere, Menschen 

mit Behinderung)

	� Unterstützung in Schulen

	� Vereinssport

Behörden

	� Parlamentsmandate auf 

allen Stufen

	� Gemeinderatsmandat

	� Unterstützung spezifischer 

Projekte auf Landes-/ 

Gemeindeebene

Umwelt und Logistik 

	� Umweltpflege

	� Unterhalt der Infrastruktur, 

technische Dienste

Auslandseinsatz

	� Entwicklungszusammen- 

arbeit mit NPOs und Hilfs-

werken

	� Katastrophenhilfe

	� Nahrungsmittelhilfe

Die Idee des Bürgerdienstes wurde vom Komitee der Service-Citoyen-Initiative 

aufgegriffen. Derzeit läuft hierfür eine Unterschriftensammlung in der Schweiz. Die 

Volksinitiative setzt sich für eine aktive Schweiz ein, «in der Gleichberechtigung, 

sozialer Zusammenhalt und Solidarität selbstverständlich sind». Sie verlangt, dass 

alle in der Schweiz wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger einmal in ihrem 

Leben einen Einsatz für Gesellschaft und Umwelt leisten – sei es im Militärdienst, im 

Zivildienst oder in einem anderen zivilen Milizeinsatz. Kommt die Initiative zustande, 

sieht der Zeitplan eine Volksabstimmung im Jahr 2026 vor (Service Citoyen, 2022).

Grundsätzlich stösst die Idee eines allgemeinen obligatorischen Bürgerdienstes in 

der Schweizer Bevölkerung auf ein positives Echo. Gemäss einer repräsentativen 

Umfrage der Militärakademie der ETH Zürich aus dem Jahr 2021 würden rund zwei 

Drittel der Bevölkerung einen solchen obligatorischen Dienst für Männer und Frauen 

befürworten. Drei Viertel der Befragten gaben zudem an, dass ein Bürgerdienst 
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gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz fördern würde. Die Autoren weisen 

jedoch darauf hin, dass es sich bei der Umfrage um eine Momentaufnahme handelt 

und die Dynamik eines Abstimmungskampfes nicht abgeschätzt werden kann. Um-

stritten ist zudem, ob ein solcher Dienst dem Verbot der Zwangsarbeit gemäss der 

Europäischen Menschenrechtskonvention widersprechen würde (Szvircsev Tresch, 

Wenger, De Rosa, Ferst, Gloor, Robert, 2021).

14.2 Wehr- und Zivildienst in Österreich

Auch in Österreich geniesst die Wehrpflicht einen hohen Rückhalt in der Bevölke-

rung. Bei einer Volksbefragung sprach sich 2013 die Mehrheit (knapp 60%) für die 

Beibehaltung der sechsmonatigen Wehrpflicht für Männer aus. Der Grundwehr-

dienst wurde jedoch in der Folge reformiert und stärker auf den Katastrophenschutz 

ausgerichtet. In Vertiefungsmodulen werden wichtige Kenntnisse für den Katas- 

trophenschutz (Objektschutz, Schutz kritischer Infrastruktur, Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Ordnung, Katastrophenhilfe und Grenzüberwachung) vermittelt 

(Bundesministerium für Landesverteidigung, 2023a). Reichen die zivilen Hilfskräfte 

nicht mehr aus, kann das Bundesheer angefordert werden. Soldatinnen und Sol-

daten werden bei drohenden Unwettern in Bereitschaft versetzt. Darüber hinaus 

kann auch Heeresgerät (Bagger, Pioniermaschinen) zur Verfügung gestellt werden 

(Bundesministerium für Landesverteidigung, 2023b).

14.2.1 Zivildienst 

Ähnlich wie in der Schweiz kann auch in Österreich ein neunmonatiger Zivildienst 

als Ersatz für den Grundwehrdienst in verschiedenen Hilfs- oder Sozialbereichen 

(z. B. Krankenanstalten, Rettung, Sozialhilfeeinrichtungen, Altenpflege, Flüchtlings-

betreuung, Katastrophen- und Zivilschutz, Umweltschutz usw.) geleistet werden. 

Auch ein freiwilliger Einsatz im In- oder Ausland, der länger als zehn Monate dauert, 

kann als Ersatz für den Zivildienst angerechnet werden (z. B. Freiwilliges Sozial- oder 

Umweltjahr in Österreich, Freiwilligendienst im Ausland im Rahmen von Erasmus+). 

Auch in Österreich hat der Zivildienst während der Covid-19-Pandemie eine wesent-

liche Rolle im Krisenmanagement gespielt. Innerhalb kürzester Zeit konnten 3’000 

zusätzliche Zivildiener rekrutiert werden. Aufgrund der Notsituation wurde der 

«ausserordentliche Zivildienst» einberufen, bestehende Zivildiener wurden verpflich-



78 tet, drei Monate länger Dienst zu leisten und ehemalige Zivildienstleistende konnten 

freiwillig reaktiviert werden (Grünhaus, Sprajcer, Beeck, Bogorin, Kern & Weitzhofer, 

2021).

14.2.2 Nutzen eines Pflichtdienstes am Beispiel Österreich 

Dass ein verpflichtender Sozialdienst einen ökonomischen sowie sozialen und gesell-

schaftlichen Nutzen hat, zeigt eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Jahr 

2019 leisteten rund 14’700 Zivildiener mehr als 15 Millionen Einsatzstunden, der 

grösste Teil davon im Krankentransport und Rettungsdienst (43%), gefolgt von Hilfe 

bei der Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderungen (11%) oder alten 

Menschen (9%) (Grünhaus, Sprajcer, Beeck, Bogorin, Kern & Weitzhofer, 2021). 

Als wichtigste Gründe für die Wahl des Zivildienstes nannten die Zivildienstleisten-

den die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit sowie das soziale Engagement für die Gesell-

schaft. Die Studie zeigt, dass der Zivildienst nicht nur positive Auswirkungen auf 

die sozialen Einrichtungen hat, sondern auch auf die Zivildienstleistenden selbst. 

Bei mehr als der Hälfte der Befragten hat sich die Einstellung zu sozial- und gesell-

schaftspolitischen Fragen verändert (51%) und das Verständnis für sozial benachtei-

ligte Gruppen verbessert (69%). Darüber hinaus konnten die Zivildienstleistenden 

nicht nur fachliche Kenntnisse, sondern auch Kompetenzen wie Teamfähigkeit 

und Belastbarkeit erwerben und Klarheit über ihre beruflichen Ziele gewinnen. 

Ausserdem zeigt die Studie, dass nach Beendigung des Zivildienstes knapp 6% als 

hauptamtliche und mehr als 30% als nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in den Einrichtungen weiterbeschäftigt wurden. Selbst nach zehn Jahren waren 

noch 18% der ehemaligen Zivildienstleistenden ehrenamtlich in der Einrichtung 

tätig, woraus die Autoren der Studie schliessen, dass der Zivildienst zu einem nach-

haltigen Engagement motiviert.

Der positive Gesamteffekt der Zivildienstpflicht wurde auf 680 Millionen Euro pro 

Jahr beziffert. Wesentlich zur positiven Gesamtrechnung trägt der zuvor beschriebene 

Ehrenamtseffekt bei (Grünhaus, Sprajcer, Beeck, Bogorin, Kern & Weitzhofer, 2021).

14.3 Diskussion um soziales Pflichtjahr in Deutschland 

Auch in Deutschland wird über die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes disku-



79tiert und von einem Grossteil der Bevölkerung befürwortet, wie eine repräsentative 

Umfrage aus dem Jahr 2022 zeigt. Gut zwei Drittel würden es unterstützen, wenn 

alle jungen Erwachsenen nach ihrem Schulabschluss ein Jahr Dienst an der Gesell-

schaft leisten würden, insbesondere bei älteren Personen erntet die Idee grossen 

Zuspruch. Nur ein Viertel der Befragten äusserte sich ablehnend (Infratest Dimap, 

2022). In Deutschland wurde 2011 der allgemeine Wehr- und Zivildienst ausgesetzt 

und stattdessen ein freiwilliger Wehrdienst und der Bundesfreiwilligendienst einge-

führt. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine wird auch die Reaktivierung 

der Wehrpflicht mit Ausweichmöglichkeit auf den Zivildienst diskutiert (ZEIT ONLINE, 

2023).

14.4 Service national universel (SNU) Frankreich

In Frankreich wird derzeit eine allgemeine Dienstpflicht für alle Französinnen und 

Franzosen zwischen 16 und 18 Jahren eingeführt. Der Dienst dauert einen Monat 

und ist in zwei Abschnitte von je zwei Wochen aufgeteilt: 

	� Ausbildung und Zusammenhalt: Die Jugendlichen werden in einer Gemein-

schaftseinrichtung ausserhalb ihres Heimatdepartements untergebracht und 

erhalten eine zivile und militärische Ausbildung. Dabei geht es auch um die 

Durchmischung der sozialen Schichten und die Stärkung des sozialen Zusam-

menhalts.

	� Gemeinnütziger Einsatz: Die Jugendlichen leisten einen «Dienst in Uniform» in 

einer öffentlichen Einrichtung (z. B. Gemeindeverwaltung, Verein, soziale Einrich-

tung). 

Anschliessend können sich die Jugendlichen freiwillig für weitere drei Monate 

engagieren. Ziel des SNU ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutung der Landesvertei-

digung zu schaffen und an das Verantwortungsbewusstsein der jungen Bevölkerung 

zu appellieren. Derzeit läuft noch die Aufbauphase. Ab 2024 soll der Dienst für 

einen ersten kompletten Jahrgang verpflichtend werden. Ob das Ziel erreicht wird, 

kann daher noch nicht beurteilt werden. Die Wehrpflicht für männliche Staatsange-

hörige wurde in Frankreich 2001 abgeschafft (Bellais, 2020).
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grundsätzliche Staatsverantwortung des Bevölkerungsschutzes, Verantwortungs-

bewusstsein, sozialer Zusammenhalt, Sensibilisierung oder auch Persönlichkeitsbil-

dung. Es lohnt sich in vielerlei Hinsicht, auch in Liechtenstein über ein freiwilliges 

oder verpflichtendes Engagement nachzudenken. Wie Kapitel 14 zeigt, befürwortet in 

anderen Ländern auch die Bevölkerung grösstenteils (Pflicht)-Dienstmodelle. 

15.1 Obligatorischer Bürgerdienst

Eine Option für Liechtenstein ist der von Avenir Suisse skizzierte Bürgerdienst. Wie er 

im Detail auszugestalten wäre, zum Beispiel in Bezug auf die Dauer der Dienstpflicht 

oder die Anzahl der obligatorischen Diensttage, müsste evaluiert werden. In Anleh-

nung an das Modell von Avenir Suisse wären folgende Tätigkeitsfelder denkbar: 

15 | �Optionen für Liechtenstein

Tabelle 4: Mögliche Einsatzgebiete und Funktionen eines Bürgerdienstes in Liech-
tenstein

Quelle: Avenir Suisse (2015), eigene Darstellung 

Militärdienst und 
Schutzdienst

Gemeinschaftsdienst Hilfe im Ausland

Zivilschutz/Gemeindeschutz 

	� Bevölkerungsschutz

	� Rettung

	� Sanität

	� Betreuung (z. B. Asylbereich)

	� Kulturgüterschutz

	� Unterstützen polizeilicher 

Funktionen (Sichern, Bewa-

chen

Rettung

	� Feuerwehr, Wasserwehr

	� Sanität, Rettungsdienst

	� Katastrophenhilfe

	� Andere Rettungsorganisa-

tionen (Bergrettung, Lawi-

nenrettung, Hundestaffel)

Soziale Dienste

	� Familien-, Alters- und Kran-

kenhilfe

	� Betreuung und Unterstüt-

zung

	� Unterstützung in Schulen 

(Schüler und Lehrpersonen) 

	� Vereinsarbeit (Sport, Kultur, 

sozialer Zusammenhalt etc.) 

Behörden

	� Landtagsmandat

	� Gemeinderatsmandat

	� Kommissionen auf Landes- 

und Gemeindeebene

Umwelt und Logistik 

	� Umweltpflege (z. B. Schutz-

wald, Neophyten) 

	� Unterhalt der Infrastruktur, 

technische Dienste

Auslandseinsatz

	� Entwicklungszusammen- 

arbeit mit NPOs und Hilfs-

werken

	� Katastrophenhilfe

	� Nahrungsmittelhilfe
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	� Ein allgemeiner Bürgerdienst fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 

stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Einwohnerinnen und Einwohner. 

	� Als souveräner Staat würde Liechtenstein seiner Pflicht zum Schutz der Bevölke-

rung stärker nachkommen. Sollte dennoch Hilfe aus dem Ausland nötig werden, 

könnte Liechtenstein darlegen, selbst grosse Anstrengungen in diesem Bereich 

unternommen zu haben. 

	� Der Dienst kann innerhalb bestehender Organisationen und Vereine geleistet 

werden. So wird mit einem Bürgerdienst nicht nur Personal für Aufgaben im 

Zivil- / Katastrophenschutz gewonnen, sondern es werden auch andere Bereiche 

gestärkt, die für das gesellschaftliche Zusammenleben und die Demokratie in 

Liechtenstein wichtig sind. Schliesslich wird die Rekrutierung von Personal für 

Milizämter und Vereine zunehmend anspruchsvoller. 

	� Wie in Kapitel 14.2 beschrieben, kann ein Pflichtdienst einen positiven gesamtwirt-

schaftlichen Effekt haben.

Nachteile 

	� Der administrative Aufwand ist hoch: Während es in der Schweiz und in Öster- 

reich bereits entsprechende Strukturen und dadurch auch Know-how zum Um-

gang mit Dienstpflichtigen gibt, ist das für Liechtenstein Neuland. Neben einer 

entsprechenden gesetzlichen Grundlage muss auch eine Struktur aufgebaut 

werden, damit alle Dienstpflichtigen sinnvoll eingesetzt werden können. 

	� In der Schweiz werden die Einsätze im Rahmen der Dienstpflicht über die so-

genannte Erwerbsersatzordnung (EO) bezahlt. Pro beschäftigte Person ist dafür 

jeweils ein Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag von je 0.25% des Bruttolohns 

zu leisten. In Liechtenstein müsste eine Entschädigungslösung geschaffen wer-

den.44 

Fazit: Die Einführung eines verpflichtenden Bürgerdienstes ist ein umfassendes Pro-

jekt, dessen Feinabstimmung und Umsetzung viel Zeit in Anspruch nehmen würde. 

Zuerst müsste der tatsächliche Bedarf abgeklärt werden – Daten über die Freiwil-

44	  �Der Erwerbsersatz deckt bis zu 80% des Einkommens (Höchstsatz 196 Franken pro Tag). Bei nichterwerbstätigen 
Personen wird ein Mindestsatz von 62 Franken pro Tag gezahlt (BSV, 2022).



82 ligenarbeit in Liechtenstein sind derzeit nicht verfügbar. Wenn festgestellt werden 

kann, dass die Milizstrukturen gefährdet sind und der Nutzen die Kosten übersteigt, 

kann die Einführung einer Pflicht und der damit verbundene administrative Auf-

wand gut begründet werden. 

15.2 Obligatorischer Zivil-/Katastrophenschutz

Beim Bevölkerungsschutz hingegen ist eine personelle Lücke bereits heute vorhan-

den. Wie bereits erwähnt, wird sich die Gefahrenlage in den nächsten Jahrzehnten 

voraussichtlich weiter verschärfen. Daher werden deutlich mehr und besser ausge-

bildete Hilfskräfte benötigt, um die Durchhaltefähigkeit der bestehenden Hilfs- und 

Rettungsorganisationen zu verlängern und im Krisenfall spezifische Aufgaben zu 

übernehmen. Mit einer obligatorischen Schutzdienstpflicht nach Schweizer Vorbild 

liesse sich dieser Engpass beseitigen. Um die Kosten für die Organisation möglichst 

tief zu halten, könnte eine Zusammenarbeit mit den Schweizer Ausbildungsstätten 

angestrebt werden. 

Vorteile 

	� Als souveräner Staat kann Liechtenstein seiner Pflicht zum Schutz der Bevölke-

rung stärker nachkommen. Sollte dennoch Hilfe aus dem Ausland nötig werden, 

kann Liechtenstein darlegen, selbst grosse Anstrengungen in diesem Bereich 

unternommen zu haben. 

	� Alle jungen Menschen in Liechtenstein bekommen eine umfassende Grund-

ausbildung im Bereich Bevölkerungsschutz (analog Zivilschutz Schweiz, siehe 

Kapitel 14.1).

	� Im Bedarfsfall können die Schutzdienstpflichtigen aufgeboten werden – sie 

haben den dienstlichen Anordnungen Folge zu leisten, und es steht geeignetes 

Material zur Verfügung. 

	� Wird die Ausbildung mit dem Schweizer Zivilschutz gekoppelt, sind Liechtensteiner 

Zivilschützer im Bedarfsfall auch in der Schweiz (und anderen Ländern) einsetzbar. 

Das könnte die Bereitschaft der Schweiz erhöhen, auch bei einem liechtensteini-

schen Hilferuf entsprechend auszuhelfen. Durch ihre gleiche Grundausbildung sind 

die Hilfskräfte mit denselben Befehlen und Verhaltensregeln vertraut. Das erleich-

tert die reibungslose Zusammenarbeit. 
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	� Die Einführung einer Schutzdienstpflicht ist für Liechtenstein Neuland und politisch 

anspruchsvoll. Die Notwendigkeit einer Verfassungsänderung erhöht die Heraus-

forderung zusätzlich.

	� Die Dienstpflicht gilt für ganze Jahrgänge. Dies bedeutet einen hohen adminis- 

trativen und organisatorischen Aufwand. Ausserdem muss gewährleistet werden, 

dass alle Personen sinnvoll beschäftigt werden. Das stellt bei der grossen Anzahl 

eine Herausforderung dar45. 

	� Es besteht die Gefahr, dass Leute ihren Dienst einfach «absitzen» und der Mehr-

wert dadurch gering ist. 

	� Es müssen in Liechtenstein entsprechende Organisations- und Führungsstruk- 

turen geschaffen werden. 

	� Es muss eine Erwerbsausfallversicherung geschaffen oder eine andere Finanzquelle 

gefunden werden, um Ausbildung und Sold der Dienstpflichtigen zu bezahlen. 

Fazit: Da Liechtenstein und die Schweiz sich im Bereich des Zivilschutzes historisch be-

dingt deutlich unterscheiden, ist eine gemeinsame Lösung nicht einfach umzusetzen. 

Mit der Ausbildung in der Schweiz allein wäre es nicht getan. Es müssten in Liech-

tenstein auch entsprechende Führungsstrukturen aufgebaut und Materialien beschafft 

werden. Während die wehrpflichtigen Personen in der Schweiz die Wahl zwischen 

Militär, Zivilschutz und Zivildienst haben, gäbe es in Liechtenstein nur einen Weg. Das 

könnte zusätzlich für Widerstand sorgen. 

15.3 Bevölkerungsschutzausbildung und Reservistenpool

In Liechtenstein gibt es keine «Dienstpflicht-Tradition». Zudem fällt es infolge der In-

dividualisierung und veränderter Familienstrukturen bzw. Rollenbilder vielen Personen 

zunehmend schwerer, sich regelmässig für ein Milizamt oder einen Verein zu engagie-

ren. Ihnen könnten zeitlich beschränkte, projektbasierte Partizipationsmöglichkeiten 

entgegenkommen (GDI, 2018). So haben sich während der ersten Covid-19-Welle in 

Liechtenstein spontan 748 Menschen freiwillig für Hilfsdienste gemeldet (FOG, 2020).

45	  �Findet die Ausbildung in der Schweiz statt, kann dieser Punkt eher erfüllt werden, weil eine bestehende Ausbil-
dungs-Infrastruktur genutzt werden könnte. 



84 Mit der Kleinstaatlichkeit geht oftmals eine starke Identifikation mit dem eigenen 

Land einher. Diese kann in Krisensituationen zu einem sogenannten Rally-´round-the-

flag-Effekt führen, der zu einer hohen Solidarität und Einsatzbereitschaft motiviert. In 

einer Umfrage unter den im Helferpool bezüglich der Covid-19-Pandemie registrierten 

Personen gab ein grosser Teil dieser Freiwilligen an, auch für künftige Einsätze zur Ver-

fügung zu stehen. An der Umfrage nahmen von den angeschriebenen 748 Personen 

225 teil (Rücklaufquote 30%). 

Abbildung 12: Helferbefragung im Nachgang zur Covid-19-Pandemie, 2020

Quelle: FOG (2020)
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Könntest Du Dir nach der Pandemie grundsätzlich
 vorstellen, zukünftig im Rahmen anderer Not-

und Krisensituationen als Helfer/Helferin
zur Verfügung zu stehen?

Wenn die Pandemie überstanden ist, kannst Du Dir
grundsätzlich vorstellen, im Rahmen der

Nachbarschaftshilfe als Helfer/Helferin
Hilfsbedürftige zu unterstützen?

Würdest Du Dich im Falle einer zweiten Coronawelle
wieder als Helfer/Helferin zur Verfügung stellen?

Dürfen Deine Daten an Hilfsorganisationen
respektive Zeitpolster weitergegeben werden?

Die Umfrage zeigt, dass es möglich ist, Freiwillige für Hilfseinsätze zu finden. Aller-

dings sind die Einsatzmöglichkeiten von gänzlich unvorbereiteten Freiwilligen im 

Katastrophenfall begrenzt. Zudem ist ungewiss, auf wie viele Personen sich die Ein-

satzkräfte im Ereignisfall verlassen könnten bzw. inwieweit die Freiwilligen von ihren 

Arbeitgebern für Hilfseinsätze freigestellt würden (EBP, 2020). Ein Freiwilligenpool 

mit potenziellen Helfern löst daher das Personalproblem nicht. 



85Freiwillige Grundausbildung mit Reservistenpflicht

Es braucht erstens Einsatzkräfte, die über eine gewisse Grundausbildung verfügen, 

und zweitens eine gewisse Verbindlichkeit. Diese Bedürfnisse können folgendermas-

sen unter einen Hut gebracht werden: Der Staat bietet eine attraktive Grund- 

ausbildung im Bereich Bevölkerungsschutz an. Wer diese Ausbildung durchläuft, ist 

in der Folge verpflichtet, entweder einer bestehenden Hilfs- und Rettungsorganisa-

tion beizutreten oder sich in einen Reservistenpool eintragen zu lassen. In diesem 

Reservistenpool können sich ausserdem Personen registrieren, die bereits über Kom-

petenzen im Bevölkerungsschutz verfügen (z. B. ehemalige Mitglieder der Hilfs- und 

Rettungsorganisationen oder medizinische Fachkräfte). Durch Erfassung von beruf- 

lichen und anderen Qualifikationen kann in einer Notlage gezielt nach entsprechend 

qualifizierten Freiwilligen gesucht werden. Dabei ist wichtig: Wer die Grundausbil-

dung durchlaufen hat und im Reservistenpool eingetragen ist, verpflichtet sich, im 

Bedarfsfall in einem gewissen Rahmen Einsatz zu leisten und Wiederholungskurse 

zu absolvieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass im Ernstfall die notwendige 

Anzahl Personen mit entsprechenden Fähigkeiten aufgeboten werden kann. Freiwil-

lig ist somit der Entscheid, sich zu engagieren. Für einen gewissen Zeitraum folgt der 

Freiwilligkeit dann aber die notwendige Verpflichtung.

Vorteile 

	� Die Ausbildung ist interessant, effizient, qualitativ hochstehend und auf die Be-

dürfnisse Liechtensteins ausgerichtet. 

	� Die Ausbildung ist freiwillig und richtet sich an motivierte Personen, die sich in 

diesem Bereich weiterbilden und sich über einen gewissen Zeitraum für Einsätze 

verpflichten wollen. 

	� Die liechtensteinischen Hilfs- und Rettungsorganisationen haben die Möglichkeit, 

neue Mitglieder aus den Reihen der Ausbildungsabsolventen zu rekrutieren. 

	� Personen, die keiner Organisation beitreten wollen, werden in einem Reservis-

tenpool erfasst. Dieser ist beim Amt für Bevölkerungsschutz angesiedelt. Die 

Personen können daher in allen Gemeinden eingesetzt bzw. von allen Gemein-

den angefordert werden. 

	� Die Personen im Reservistenpool sind zum Einsatz verpflichtet. Der Landesfüh-

rungsstab kann also auf eine fixe Anzahl Hilfskräfte zählen. 



86 Nachteile 

	� Aufgrund der freiwilligen Ausbildung ist unklar, wie viele Personen sich pro Jahr 

anmelden. 

	� Entwicklung, Administration und Umsetzung der Lehrgänge erfordern finanzielle 

und personelle Ressourcen. Es muss entweder eine entsprechende staatliche  

Stelle geschaffen oder eine private Organisation mit der Umsetzung betraut 

werden. 

	� Die Reservisten haben keine Spezialausbildung wie beispielsweise die Feuerweh-

ren, sondern sind Generalisten für ein breiteres Aufgabengebiet. Es muss daher 

geprüft werden, für welche Aufgabenbereiche sie sinnvollerweise ausgebildet 

und verpflichtet werden können. 

Fazit: Wie der Blick in andere Länder zeigt, lassen sich mit geeigneten Angeboten 

durchaus Freiwillige für Aufgaben des Bevölkerungsschutzes gewinnen. Daher geht 

Zukunft.li davon aus, dass ein gewisses Potenzial in Liechtenstein vorhanden ist. Der 

Lehrgang muss allerdings attraktiv sein, damit sich genügend Ausbildungswillige 

finden lassen. Ausserdem müssen diese Personen flexibel einsetzbar sein, damit sie 

in Notlagen wirklich von Nutzen sind. Freiwillige entscheiden sich bewusst für einen 

Dienst, es besteht daher weniger die Gefahr, dass sie diesen einfach «absitzen». Un-

geeignete Personen können ausserdem vorzeitig aus dem Dienst entlassen werden. 

Das ist bei einer Dienstpflicht nicht möglich. Eine auf Liechtenstein zugeschnittene 

und auf Freiwilligkeit basierende Lösung ist mehrheitsfähiger als eine Dienstpflicht. 

Ein Modell, das sich nicht an der Schweiz orientiert, kann ausserdem autonom wei-

terentwickelt und auf zukünftige Bedürfnisse abgestimmt werden. 

Aus den im Fazit genannten Gründen empfiehlt Zukunft.li, diese Variante umzuset-

zen. In Kapitel 16 wird skizziert, wie diese ausgestaltet werden könnte. 



8716.1 Grundausbildung 

Gerade weil der Ansatz auf Freiwilligkeit beruht, muss die Grundausbildung fundiert 

und für die Teilnehmenden sinnstiftend sein. Das heisst: Die Inhalte müssen so aus-

gewählt werden, dass sie der Allgemeinheit von Nutzen sind und das Gelernte die 

Absolventen gleichzeitig auch persönlich weiterbringt. So könnte der Kurs Module 

wie beispielsweise einen anerkannten Ersthelferkurs46 beinhalten. Ein arbeitsmarkt-

wirksames Zertifikat beim Abschluss der Grundausbildung kann die Motivation 

weiter erhöhen. Um einen möglichst grossen Personenkreis zu erreichen, sollte die 

Grundausbildung in zwei Formen angeboten werden: 

	� Grundausbildung kompakt: Dieser Lehrgang dauert mehrere Wochen am 

Stück und richtet sich insbesondere an junge Menschen, die nach der Berufslehre 

oder nach der Matura Zeit überbrücken oder ein Zwischenjahr einlegen wollen. 

	� Grundausbildung modular: Dieser Lehrgang ist modulartig aufgebaut (z. B. 

über einen bestimmten Zeitraum jeden zweiten Freitag / Samstag). Er eignet sich 

für berufstätige / haushaltführende Personen (auch höherer Altersklassen) oder 

auch (Teilzeit)-Studenten. 

Potenzielle Inhalte der Grundausbildung: 

	� Ersthelferkurs 

	� Brandbekämpfung und -prävention

	� Katastrophenschutz (Sicherungs- und Instandstellungsarbeiten, Materialtrans-

port, Versorgung etc.)

	� Hochwasserschutz

	� Evakuierung und Betreuung schutz- und hilfsbedürftiger Menschen

	� Kommunikation und Übermittlungstechnik

	� Verkehrsdienst

	� Liechtensteiner Staatskunde (Strukturen und Einsatzpläne im Bevölkerungs-

schutz) 

	� Persönlichkeitsbildung (Kommunikation, Umgang mit Menschen, Führungstraining)

46	  �Zum Beispiel Ersthelfer Stufe 1 IVR. Vertiefter als der für den Führerschein verpflichtende Nothilfekurs schafft dieser 
Kurs Grundlagen für richtiges Handeln in Notfallsituationen im Alltag sowie bei aussergewöhnlichen Ereignissen wie 
Naturkatastrophen. 
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88 Grundsätzlich muss sich die Länge der Ausbildung am Inhalt orientieren, der vermit-

telt werden soll. In Anlehnung an die Zivilschutzausbildung in der Schweiz kann von 

einem Ausbildungszeitraum von ca. zwei bis vier Wochen ausgegangen werden47. 

Die Absolventen müssen während der Ausbildung einen vertieften Einblick in die 

verschiedenen Bereiche des Bevölkerungsschutzes bekommen und danach flexibel 

einsatzfähig sein. Um die Attraktivität der Ausbildung zu erhöhen, sollen auch Inhal-

te vermittelt werden, die zur persönlichen und beruflichen Entwicklung beitragen. 

Bevölkerungsschutz als Zwischenjahr

Im Anschluss an die Grundausbildung bietet sich die Option eines sozialen oder 

ökologischen Freiwilligenjahres im In- oder Ausland an. Für Einsätze im Inland kann 

eine zentrale Onlineplattform geschaffen werden, auf der Institutionen oder Verei-

ne und gemeinnützige Organisationen ihren Bedarf anmelden können. Auch eine 

Kooperation mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr Liechtenstein wäre denkbar.48 Für 

Einsätze im Ausland eignet sich das Erasmus+-Programm ESK (Europäisches Solida-

ritätskorps). Dieses bietet Personen zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit, sich 

an einem gemeinnützigen Projekt im Sozial-, Umwelt- oder Kulturbereich in Europa 

zu beteiligen. Liechtenstein bekommt dafür entsprechende EU-Fördermittel (ESK, 

2023). 

Besoldung

Analog zu anderen Rettungs- und Hilfsdiensten und um die Motivation zu erhö-

hen, sollte das Engagement honoriert werden. Dafür sind verschiedene Varianten 

möglich: 

	� Die Grundausbildung sowie Einsätze werden gemäss Sold- und Spesenreglement 

der Rettungs- und Hilfsdienste des Fürstentums Liechtenstein vergütet. Gemäss 

Stand 2021 gilt eine Tagespauschale für Grundausbildungen von 250 Franken 

(ABS, 2021). 

47	  �Die Grundausbildung im Schweizer Zivilschutz dauert zehn bis 19 Tage (BABS, 2022b).
48	  �Orientierungshilfe könnte beispielsweise auch der Bundesfreiwilligendienst in Deutschland sein. Dieser kann in den 

Bereichen Soziales, Umwelt- / Naturschutz, Kultur, Bildung, Sport oder auch im Bereich Integration geleistet werden 
(BFD, 2023). 



89	� Es wird eine eigene Besoldungslösung für diese Ausbildung geschaffen. 

	� Alternativ könnte für die Grundausbildung kein oder nur ein «Grundsold»  

bezahlt werden. Dafür werden Wiederholungskurse und der Verbleib im Reser-

vistenpool (im Sinne eines Pikettdienstes) entsprechend honoriert. 

Pflicht nach der Ausbildung

Der Eintritt in die Grundausbildung ist freiwillig. Wer diese jedoch durchläuft, 

verpflichtet sich für einen definierten Zeitraum, im Bedarfsfall Dienst zu leisten. Um 

diese Dienstpflicht zu erfüllen, gibt es zwei Optionen: 

	� Entweder die Person tritt einer bestehenden Hilfs- und Rettungsorganisation als 

aktives Mitglied bei49 

	� oder die Person lässt sich in einen Reservistenpool eintragen und verpflichtet sich 

damit zur Teilnahme an Wiederholungskursen und zum Einsatz im Notfall. 

Ist der Zeitraum der «Dienstpflicht» abgelaufen, können die Personen auf Antrag 

aus der gewählten Rettungsorganisation oder dem Reservistenpool austreten. 

16.2 Bevölkerungsschutz-Reservistenpool 

Der Eintritt in die Grundausbildung ist freiwillig. Die Absolventen der Grundausbil-

dung werden im Anschluss jedoch zu Reservisten, sofern sie keiner bestehenden 

Rettungsorganisation beitreten wollen.50 Für sie gilt nach der Grundausbildung über 

einen gewissen Zeitraum eine Dienstpflicht (analog zum Schweizer Zivilschutz). Nur 

so kann sichergestellt werden, dass die ausgebildeten Personen im Katastrophen-

fall wirklich Einsatz leisten. Die Reservisten sind neben potenziellen Einsätzen zum 

Besuch von Wiederholungskursen verpflichtet, die ebenfalls besoldet sind. Nach 

Ablauf der Reservistenpflicht können sie auf eigenen Antrag aus dem Reservisten-

pool austreten. 

49	  �Wenn sich die Umstände ändern und jemand wieder aus der Hilfsorganisation austreten will, besteht die Option, in 
den Reservistenpool zu wechseln. 

50	  �Als Einsatzkräfte der zweiten Staffel spielt der Wohn- oder Arbeitsort der Reservisten keine entscheidende Rolle. Es 
kann sogar von Vorteil sein, wenn diese Personen im Ausland studieren oder arbeiten und so im Katastrophenfall 
persönlich weniger stark tangiert sind.



90 Wird die Grundausbildung nicht besoldet, könnte der Eintritt in den Reservistenpool 

auch freiwillig sein. Um möglichst viele Personen zu diesem Schritt zu motivieren, 

müsste die Eintrittsmotivation aber mittels starken finanziellen Anreizes gefördert 

werden. Wichtig ist jedoch der Grundsatz: Wer im Reservistenpool eingetragen ist, 

muss verpflichtend zu Wiederholungskursen und Einsätzen aufgeboten werden 

können, sonst wäre das Modell nicht zweckdienlich. 

Einsatzmöglichkeiten

Bezüglich der Einsatzmöglichkeiten könnte man sich am Schweizer Zivilschutz orien-

tieren, der folgende Aufgaben hat: 

	� Betreuung schutzsuchender Personen

	� Unterstützung der Führungsorgane

	� Unterstützung der Partner- / Rettungsorganisationen 

	� Verkehrsregelung

	� Schutz der Kulturgüter 

	� Präventive Massnahmen zur Verhinderung oder Minderung von Schäden 

	� Instandstellungsarbeiten nach Schadensereignissen

	� Einsätze zugunsten der Gemeinschaft (BABS, 2022b)

Organisation

Der Reservistenpool wird beim Amt für Bevölkerungsschutz angesiedelt und kon-

tinuierlich gepflegt und aktualisiert. Neben den Kontaktdaten sollten auch Interes-

sen, Fähigkeiten und berufliche Qualifikationen dokumentiert werden. So kann im 

Bedarfsfall gezielt nach entsprechend qualifizierten Reservistinnen und Reservisten 

gesucht werden. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sollten die Reservis-

ten regelmässig kontaktiert und sporadisch zu Übungen oder Wiederholungskursen 

verpflichtet werden. Zu prüfen ist, welche Führungsstruktur notwendig wäre, um 

Reservisten sinnvoll einsetzen zu können.

Freistellungspflicht für Arbeitgeber

Damit die Reservisten und auch Mitglieder der anderen Rettungsorganisationen 

einem Aufgebot Folge leisten können, müssen die Arbeitgeber ähnlich wie in der 



91Schweiz verpflichtet werden, ihre Mitarbeitenden für Einsätze (allenfalls auch für die 

Aus- und Weiterbildung) freizustellen. 

Zielgrösse und Potenzial

Geht man vom Schweizer Soll-Bestand im Zivilschutz aus, müsste ein entsprechen-

der Reservistenpool in Liechtenstein rund 320 Personen umfassen (siehe Kapitel 12.1). 

Auch wenn die Risikolandkarte und die Verantwortung des Staates für den Schutz 

der Bevölkerung die Dringlichkeit aufzeigen, wird es kaum möglich sein, in kurzer 

Zeit die erforderlichen Strukturen zu etablieren und die Zielgrösse an Freiwilligen zu 

rekrutieren und diese auszubilden. Daher empfiehlt sich ein gestaffeltes Vorgehen 

über mehrere Jahre (z. B. zwei Lehrgänge mit jeweils 15 bis 20 Personen pro Jahr).

Ziel: Sensibilisieren, befähigen und motivieren

Die Einführung des vorab skizzierten Freiwilligen Bevölkerungsschutzes hilft nicht 

nur im Katastrophenfall: Schliesslich beginnt die Bewältigung aussergewöhnlicher 

Ereignisse nicht erst, wenn sie eintreten, sondern bereits durch vorsorgliche Mass-

nahmen. Je grösser das Wissen um Gefahren und über Möglichkeiten zur Präven-

tion in der Bevölkerung ist, desto besser sorgen die Einzelpersonen vor. Dies stärkt 

wiederum die Resilienz der ganzen Gesellschaft. Eigenvorsorge und Prävention 

helfen zudem, die Rettungsorganisationen zu entlasten und tragen so zur Sicherheit – 

 auch unter veränderten gesellschaftlichen und klimatischen Bedingungen – bei  

(Balas, Glas, Seebauer, Liehr, Pfurtscheller, Fordinal &  Babcicky, 2015). Diese Sensi-

bilisierung und Verbreitung gelingt umso besser, je mehr Personen für ein Engage-

ment im Bevölkerungsschutz gewonnen und ausgebildet werden.

Rekrutierungsmöglichkeit für bestehende Hilfs- und Rettungsorganisationen

Grundausbildung und Reservistenpool unterstützen auch die Rekrutierung von Perso-

nal für bestehende Rettungs- und Hilfsorganisationen. Im Zuge der Grund- 

ausbildung kann auf niederschwellige Art das Interesse an einer Mitarbeit bei solchen 

Organisationen geweckt werden. Ausserdem können unter den Reservisten auch 

Personen für allfällige Kaderfunktionen im Bereich des Bevölkerungsschutzes (z. B. 

für die Führungsorgane der Gemeinden) rekrutiert und vertieft ausgebildet werden. 

Wenn sich Reservisten für die regelmässige Mitarbeit in einer bestehenden Hilfs- oder 

Rettungsorganisation entscheiden, gilt ihre Reservistenpflicht auch als erfüllt. 
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Abbildung 13: Modell: Freiwilliger Bevölkerungsschutz Liechtenstein

Quelle: eigene Darstellung 
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93Im Koalitionsvertrag zwischen der Vaterländischen Union (VU) und der Fortschritt-

lichen Bürgerpartei (FBP) für die Legislaturperiode 2O21 bis 2O25 heisst es: «Der 

Staat muss für seine Bürgerinnen und Bürger ein Garant für Sicherheit und ein ver-

lässlicher Partner bleiben. Die dafür notwendigen Ressourcen sollen effizient, wirt-

schaftlich und massvoll eingesetzt werden. Dem Schutz vor Naturgefahren kommt 

eine hohe Priorität zu.» (VU, 2021).

Klimawandel, Globalisierung und Digitalisierung verschärfen Risiken

Durch den Klimawandel wird die Häufigkeit und Intensität von Extremwetter- 

ereignissen weiter zunehmen. Auch die Eintrittswahrscheinlichkeit von zivilisations 

bedingten Gefahren wie Strommangellagen, Pandemien oder Cyberangriffen hat 

sich erhöht. Als Kleinstaat ist Liechtenstein besonders verwundbar und bei Krisen und 

Katastrophen auf Unterstützung der Nachbarländer angewiesen. Bezüglich Natur-

gefahren ist die Chance zwar gering, dass ausgerechnet das kleine Staatsgebiet von 

einer grösseren Katastrophe getroffen wird. Tritt der Fall aber ein, kann er für das 

Land existenzbedrohend sein. Hilfskräfte aus anderen Landesteilen können nicht – 

 wie das in grösseren Staaten möglich ist – angefordert werden. Hilfe aus dem Aus-

land wird zwingend nötig. Das entbindet Liechtenstein jedoch nicht von der Verant-

wortung, eigene personelle Ressourcen für den Katastrophenfall aufzubauen. 

Notwendigkeit zusätzlicher personeller Ressourcen im Bevölkerungsschutz

Im Gegensatz zur Schweiz oder zu Österreich kennt Liechtenstein keine allgemeine 

Wehr- oder Dienstpflicht – für eine Armee ohnehin nicht, aber auch nicht für andere 

Schutzaufgaben. Während die Feuerwehren relativ gut ausgebildet und ausgestattet 

sind, offenbaren sich in anderen Bereichen des Bevölkerungsschutzes personelle 

Lücken. Nach Ansicht von Zukunft.li ist es unerlässlich, diese Lücken zu schliessen, 

um den Schutz der Bevölkerung im Krisenfall verantwortungsvoll wahrzunehmen. 

Wenn Liechtenstein bei einem grossen Ereignis die Nachbarländer um Hilfe ansucht, 

sollte es nachweisen können, dass es im Rahmen seiner Möglichkeiten für Notlagen 

vorgesorgt hat. 

17 | �Fazit und Empfehlungen



94 Empfehlung von Zukunft.li zur Stärkung der Personalressourcen

Mit dem «Freiwilligen Bevölkerungsschutz Liechtenstein» empfiehlt Zukunft.li einen 

Vorschlag zur Umsetzung, mit dem es gelingen kann, mehr Personen für Tätigkeiten 

im Bevölkerungsschutz zu motivieren. Dieser Vorschlag beinhaltet zwei Komponen-

ten: 

	� Aufbau einer auf die Bedürfnisse und die Möglichkeiten Liechtensteins 

zugeschnittenen, qualitativ hochwertigen Ausbildung für den Bevölke-

rungsschutz: Diese Grundausbildung soll sinnstiftend und attraktiv gestaltet 

sein, damit möglichst viele, vor allem auch junge Menschen, dieses Angebot 

nutzen. 

	� Aufbau eines Reservistenpools: Personen, die die Grundausbildung durchlau-

fen haben, verpflichten sich zu einem Eintrag in den Reservistenpool, sofern sie 

nicht einer bestehenden Hilfs- und Rettungsorganisation beitreten wollen. Damit 

verpflichten sie sich auch, für eine definierte Zeitspanne im Anlassfall Dienst zu 

leisten. Andere qualifizierte Personen (medizinisches Fachpersonal, ehemalige 

Mitglieder von Hilfs- und Rettungsorganisationen) können ebenfalls im Reservis-

tenpool aufgenommen werden. 

Zur Erfolgskontrolle empfehlen wir, Sollbestände für die bestehenden Hilfsorganisa-

tionen sowie für den Reservistenpool zu ermitteln. Werden diese Sollbestände trotz 

grosser Anstrengungen auf freiwilliger Basis nicht erreicht, sollten die Grundausbil-

dung und der Dienst in einer Hilfsorganisation bzw. der Verbleib im Reservistenpool 

über einen gewissen Zeitraum für definierte Personengruppen verpflichtend einge-

führt werden. Schliesslich ist es aus staats-, souveränitäts- und sicherheitspolitischer 

Sicht zentral, im Bedarfsfall auf ausgebildete Helferinnen und Helfer zurückgreifen 

zu können.
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18 | �Abkürzungen

BIP	 Bruttoinlandsprodukt

EU	 Europäische Union

EWR	 Europäischer Wirtschaftsraum 

IVR	 Interverband für Rettungswesen Schweiz

NPO	 Non-Profit-Organisation

	� Banzer, E.: Leiter Amt für Bevölkerungsschutz. Vaduz.

	� Fischer, E. M.: ETH Zürich, Departement für Umweltsystemwissenschaften, Insti-

tut für Atmosphäre und Klima. Zürich. 

	� Gächter, M.: Leiter Stabstelle Finanzstabilität und Makroprudenzielle Aufsicht, 

Finanzmarktaufsicht (FMA). Vaduz. 

	� Hoch, G.: Feuerwehrinspektorat. Amt für Bevölkerungsschutz, Vaduz. 
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